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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

1. Abgeordneter
Holger
Haibach
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung die Forde-
rung des Internationalen Verlegerverbands
(SPIEGEL ONLINE vom 27.Juni 2004),das
Internet unter den SchutzdesArtikels 19 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen zu stellen, und wird
sie diesesAnliegen gegenüberden Gremien
der VereintenNationenunterstützen?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 9. Juli 2004

Die Nutzung desInternets, inklusive ausländischeroder im Ausland
abgelegterInternetseiten, fällt bereitsheuteunter den Schutzbereich
von Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
(AEMR) und Artikel 19 Abs.2 desInternationalen Paktesüber bür-
gerlicheund politischeRechte(Zivilpakt). Artikel 19 AEMR schützt
dasRecht auf freie Meinungsäuûerung sowiedasRecht, sich ausöf-
fentlichenQuellenzu informieren, Artikel 19 Abs.2 Zivilpakt schützt
den Empfang von Informationen und Meinungen jedwederArt und
siehtausdrücklichvor, dassdie Informationsbeschaffungausallen In-
formationsquellen unabhängigvon deren Trägermedium oder Über-
tragungswegund ohneRücksichtauf Staatsgrenzenerfolgenkann.

Die Bundesregierung setzt sich auf internationalerEbenemit Nach-
druck gegenInternetzensurein. In der Sitzungder Menschenrechts-
kommission2004in Genf hat siedie im KonsensangenommeneReso-
lution zum Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäuûerung
mit eingebracht, die u.a. dazuauffordert, die VerpflichtungenausAr-
tikel 19 des VN-Zivilpakts zu respektieren und insbesondereunbe-
schränktenZugang und die Nutzung von Kommunikations-und In-
formationstechnologien zu gestatten.Auf dem VN-Gipfel zur Infor-
mationsgesellschaft im Dezember2003ist esder Bundesregierung im
Zusammenwirken mit ihren EU-Partnern und anderenStaatengelun-
gen, die Garantie der Meinungs-und Informationsfreiheit sowiedie
Garantie freier, unabhängigerund vielfältiger Medien an zentraler
Stelle in der politischen Prinzipienerklärung des VN-Weltgipfels zu
verankern.

Im Hinblick auf die von Artikel 19 Abs.3 Zivilpakt unter bestimmten
Voraussetzungen gestattetenEinschränkungen des Medienzugangs
zum Schutzder Rechteund desRufs anderer,der öffentlichen Ord-
nung(ordre public), der Volksgesundheit und der öffentlichenSittlich-
keit tritt die Bundesregierung für einengerechtenAusgleichzwischen
der geschütztenFreiheit zur Nutzung desInternetsund der Bekämp-
fung illegaler Handlungen ein, wobei Belangendes Jugendschutzes
und des Schutzesder Menschenwürde besondereBedeutung zu-
kommt. Im Zuge desam 16.Juni 2003 von Bundeskanzler Gerhard
SchrödergeleitetenrundenTisches¹Medien gegenGewaltª wurdeals
Leitlinie vereinbart,dassdie Bundesregierung ± gemeinsammit den
Ländern und auchMedienanbietern bzw.derenSelbstkontrolleinrich-
tungen± ihre internationalenKontakte nutzt, um weltweiteStandards
für die Darstellung und Reduzierung von Gewalt in den Medien zu
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entwickeln sowie auf internationaler Ebene für die Bekämpfung
illegaler und schädlicherInhalte in globalenNetzen einzutretenund
denSchutzvor derartigenInhaltenzu verbessern.

2. Abgeordneter
Stephan
Hilsberg
(SPD)

Wird das Auswärtige Amt am 20.Juli 2004
auch an seinenehemaligenMitarbeiter Fritz
Kolbe erinnern, der selbst aktiver Wider-
standskämpfergegendasnationalsozialistische
Regime war und der dem Widerstandskreis
um das Attentat auf Adolf Hitler am 20.Juli
1944zuzurechnenist?

3. Abgeordneter
Stephan
Hilsberg
(SPD)

In welcherForm wird dasAuswärtigeAmt sei-
nesehemaligenMitarbeiters und Widerstands-
kämpfers gegen den Nationalsozialismus ge-
denken?

4. Abgeordneter
Stephan
Hilsberg
(SPD)

Wird das Auswärtige Amt zu einem öffentli-
chen Gedenken den Verfasserder Biografie
Fritz Kolbes einladen, dem die Bundesrepu-
blik Deutschlanddie Wiedererinnerung an den
hervorragenden Widerstandskämpfer gegen
die nationalsozialistischeDiktatur verdankt?

Antwort des Staatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 15. Juli 2004

Die Aufarbeitung seinerGeschichteund der seinerMitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist demAuswärtigenAmt ein besonderesAnliegen.

Der aktive und mutigeWiderstanddes1971in der Schweizgestorbe-
nen Fritz Kolbe gegendasNS-Regimewurde dem AuswärtigenAmt
in seinenwesentlichenZügenerst in jüngsterZeit bekannt.Bundesmi-
nister JosephFischerbeabsichtigt, Fritz Kolbe in der zweitenJahres-
hälfte in einer öffentlichen Gedenkveranstaltung ± unter Beteiligung
von Parlamentariern und Medienvertretern ± zu ehren. Eine eigen-
ständigeEhrung ist auchdeswegenangebracht,weil Fritz Kolbe nur
sporadischenKontakt zu organisiertenWiderstandskreisenunterhal-
tenhat und insbesondere nicht demUmkreis der Widerstandskämpfer
des20.Juli zuzurechnen ist.

Der französischeJournalistLucasDelattre soll zu der Veranstaltung
eingeladenwerden. Lucas Delattre ist bei seinenRecherchenüber
Fritz Kolbe vom Politischen Archiv des Auswärtigen Amts nach-
drücklich unterstütztworden.
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5. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Chan-
ceneiner vom Provinzgouverneur von Sirnak,
OsmanGünes,versprochenenbaldigenRück-
kehr von Christen in dastürkischeDorf Sare,
die im Zuge desseit 1984geführtenKampfes
zwischen türkischen Sicherheitskräften und
kurdischenSeparatisten dasDorf verlassenha-
ben, und wie will die Bundesregierung diesen
Prozessunterstützen?

Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 13. Juli 2004

Nach Auskunft desfür dasDorf Sarezuständigensyrisch-orthodoxen
Bischofsvon Midyat (ca.99%aller Christender Gegendsind syrisch-
orthodox) lebtenim Dorf bis 1994ca. 30 bis 40 christlicheFamilien.
Seitdemwird esvon ¹Dorfschützernª bewohnt. Nach Informationen
desBischofshat der Provinzgouverneur von Sirnak, OsmanGünes,
daszuständigeLandratsamtIdil angewiesen, dasDorf Sarebis zum
14.Juli 2004von den¹Dorfschützernª zu räumen,um eineRückkehr
der Christen zu ermöglichen. Das Dorf sei bereitsteilweisevon den
¹Dorfschützernª geräumt.

Die Entwicklung in diesemkonkreten Fall belegt erneut, dassder
Runderlassdes türkischen Ministerpräsidenten vom Juni 2001, in
dem alle zuständigenBehördenangewiesenwerden,zurückkehrende
syrisch-orthodoxe Christen bei der Durchsetzungihrer berechtigten
Rechtsansprüche zu unterstützen,in der Praxisbefolgt wird. Darüber
hinausberätdastürkischeParlamentderzeiteineGesetzesvorlage,die
erstmalsEntschädigungszahlungensowohl für Opfer der PKK als
auch für Personenvorsieht, die ¹. . . im Zuge von Maûnahmen im
Kampf gegenden Terror . . .ª Schädenerlitten haben.Dies kann den
Rückkehrern± je nachLagedesEinzelfalles± helfen,sicherneuteine
wirtschaftlicheExistenzaufbauenzu können.

Gemeinsammit ihren EU-Partnern hält die Bundesregierung die an
konkrete BedingungengeknüpfteBeitrittsperspektive für die Türkei
und den Heranführungsprozessan die EU für das geeigneteMittel,
die Türkei weiterzu veranlassenund in ihrem Willen zu bestärken,die
wirtschaftlicheund sozialeLage desSüdostensder Türkei und damit
auch die Rückkehrmöglichkeiten für abgewanderte oder geflohene
Christen zu verbessern.Die Bundesregierungspricht dasThemabei
politischenKonsultationen auf verschiedenen Ebenenregelmäûigan.

6. Abgeordnete
Dr. Conny
Mayer
(Baiersbronn)
(CDU/CSU)

Welche Position vertritt die Bundesregierung
gegenüberdem Entwurf mehrererNobelpreis-
träger für ein internationalesKleinwaffenhan-
delsabkommen(¹arms tradetreatyª), das2006
auf der VN-Kleinwaffenfolgekonferenzverab-
schiedetwerden könnte und dem bereits die
Regierungenvon Brasilien,CostaRica, Finn-
land,Kambodscha,Mali, Mazedonienund der
Niederlande ihre Unterstützung angekündigt
haben?
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Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 9. Juli 2004

Die Bundesregierung setzt sich aktiv für die strikte Kontrolle von
Kleinwaffenexporten und einen Ausbau des internationalen Regel-
werks für Kleinwaffentransfersein. Der Vorschlageines¹arms trade
treatyª (ATT), der auchdurchdie NichtregierungsorganisationenAm-
nesty International und Oxfam öffentliche Unterstützungerfährt, ist
ein wertvollerBeitragin dieserDiskussion.

Die Bundesregierungstehtzu demThemaKleinwaffentransfersin en-
gem Kontakt mit interessierten Partnerregierungen und Nichtregie-
rungsorganisationen.Dabei geht es auch um die Frage, welcherder
verschiedenen möglichenAnsätze,inklusive des ATT, das Ziel brei-
testmöglicherAkzeptanzinternationalerRegelnfür Kleinwaffentrans-
fersambestenzu erreichenverspricht.

Der 2001 durch die VN-Kleinwaffenkonferenzund ihr Aktionspro-
gramminitiierte Prozessbietetsichhierfür alsinstitutionellerRahmen
an. Dort wurdenbereitsverwandteFragestellungen wie ¹Markierung
und Nachverfolgungª sowie ¹Waffenvermittlungsgeschäfteª von
KleinwaffenalsThemenidentifiziert.

7. Abgeordneter
Dr. Hans-Peter
Uhl
(CDU/CSU)

Durch welcheweiteren Erlassewurde der so
genannteVolmer-Erlass vom März 2000, der
in Befolgung einer ausdrücklichenWeisung
desBundesministers desAuswärtigen, Joseph
Fischer,herausgegeben wurde,fortgeschrieben
(bitte Auflistung mit dem jeweiligenDatum),
und zu welchen jeweiligen ¾nderungenhat
diese kontinuierliche Weiterentwicklung des
Visumverfahrens geführt (vgl. Antwort der
Staatsministerin im AuswärtigenAmt, Kerstin
Müller, auf meineFrage19 in der Fragestunde
vom 30.Juni 2004,Plenarprotokoll 15/116)?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 9. Juli 2004

Der rechtliche Rahmen für die Visumpraxis des AuswärtigenAmts
(dasdeutscheAusländerrecht, dasSchengenerDurchführungsüberein-
kommenund die GemeinsameKonsularischeInstruktion der an den
Schengen-Acquis gebundenenEU-Partner)enthältein komplexesRe-
gelungsgeflecht, dasimmer wieder¾nderungenerfährt.

Zur kontinuierlichen Anpassungan den rechtlichen Rahmen, aber
auchunter denGesichtspunktender Ablaufoptimierungund ständiger
praktischer Verbesserungen, ergehenlaufend sog. Rund-, Teilrund-
und EinzelerlassedesAuswärtigenAmts andie Auslandsvertretungen,
die dasgeltendeVerfahrenfür die Visumpraxisständigfortschreiben.

Im Folgendenwird auf Fortentwicklungenim Hinblick auf die so ge-
nanntenReiseschutzpässesowieim Sicherheitsbereicheingegangen.
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Beim so genanntenReiseschutzpass handeltees sich um eine Reise-
schutzversicherung.Eine solchewurde bereitsseit 1995vom ADAC
unter dem Namen¹Carnet de Touristeª angebotenund garantierte±
vereinfachend gesagt±, dass,wenn ein Ausländer die von ihm in
DeutschlandverursachtenKosten nicht begleichenkonnte, die Versi-
cherungfür dieseKostenaufkommenwürde.Mit diesemProdukt soll-
te das Visumverfahren für die deutschenBehördensichererund für
den Antragsteller einfacher gestaltetwerden. Sicherer für die deut-
schenBehörden, wie z.B. die Sozialhilfeträger, weil sie sich bei von
einemAusländerverursachtenund nicht beglichenenKostenunmittel-
bar mit einerVersicherungin Verbindungsetzenkonnten.Und einfa-
cher für den Antragsteller,weil er sich nicht um die individuelleVer-
pflichtungserklärung einer in DeutschlandlebendenGewährsperson
bemühenmusste.Nachdem die Bundesregierung entschieden hatte,
dasentsprechendeAngebotdesADAC zu akzeptieren,war klar, dass
auch vergleichbareKonkurrenzprodukte für eine Anerkennung in
Fragekamen.Hierzu ergingeneineReihevon Erlassen:

Mit Erlassvom Mai 2001wurdenerstmalsReiseschutzpässeder Rei-
se-Schutz-AG in denGUS-StaatenalsErsatzvon Verpflichtungserklä-
rungennach§84 AuslG eingeführt.In Folgeerlassenwurdendie übri-
genVoraussetzungender Visumerteilung nochmalsdeutlichunterstri-
chenund eswurde bekräftigt, dassReisezweck und Rückkehrbereit-
schaft in jedem Einzelfall zu prüfen sind. Im Frühjahr 2002 wurde
spezielldie BotschaftKiew darüber hinausangewiesen,Reiseschutz-
pässeerstdannanzunehmen, wenneinevorgelagertePrüfungergeben
hat, dassalle sonstigenVoraussetzungender Visumerteilung gegeben
sind. Am 28.Juni 2002 wurde das Verfahren der Reiseschutzpässe
aufgrundder Einleitung einesErmittlungsverfahrensgegenden Inha-
ber der Reise-Schutz-AG, von demdasAA amVortag Kenntniserhal-
ten hatte, für die Botschaft Kiew eingestellt.Zu Beginn des Jahres
2003 wurde aufgrund festgestellter Missbrauchsfälle erneut an die
Prüfung desReisezwecksund der Rückkehrbereitschafterinnert. Mit
Runderlassvom 28.März 2003wurdeschlieûlichdasReiseschutzver-
fahrenweltweiteingestellt.

Auch unter Sicherheitsaspekten wurde das Visumverfahren ständig
weiterentwickelt.

Bei jedemAntrag wird eineautomatisierteRegisterabfrage beim Aus-
länderzentralregister(AZR) und beim SchengenerInformations-Sys-
tem (SIS) vorgenommen,um u.a. festzustellen,ob gegendenAntrag-
stellerin DeutschlandodereinemanderenSchengen-StaateineEinrei-
sesperrebesteht.In diesemFall ist der Antrag grundsätzlichabzuleh-
nen.

Die Ereignisse des11.September2001 führten zu weiterengrundle-
genden¾nderungen,um auf die terroristischeBedrohungzu reagie-
ren.

Mit dem ¹Gesetz zur Bekämpfungdesinternationalen Terrorismusª
vom 9. Januar2002 wurden gesetzlichzwingendeVersagungsgründe
in dasAusländerrecht eingeführt.Gänzlichunabhängigvon allenwei-
teren AspektendesjeweiligenFallesmüssenVisumanträge abgelehnt
werden,wennTatsachenbelegen,dassder AntragstellereinenBezug
zum internationalenTerrorismushat. Zur Ermittlung solcherTatsa-
chensind die Visastellenverpflichtet, bei Staatsangehörigensog.Risi-
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kostaatendie Antragsdatenan die Sicherheitsdiensteweiterzuleiten.
Teilweisewerdenbei diesemPrüfverfahren auchdie Sicherheitsbehör-
den anderer Schengen-Staaten eingeschaltet, was die Prüfungsdauer
entsprechendverlängert(auf i. d.R. mindestenssiebenKalendertage).
Auûerdem dürfen Visa an Staatsangehörige sog. Risikostaatenerst
dann erteilt werden, wenn die örtlich zuständigeAusländerbehörde
zugestimmthat.

In allen derartigen Fällen mussder Antrag auf ein Schengenvisum
grundsätzlichabgelehntwerden,wennbei irgendeinemder notwendi-
genPrüfschritte ein ¹rotes Lichtª aufleuchtet.

Durch eineReihevon technischenInnovationenwurdendie Auslands-
vertretungendarüberhinausin die Lageversetzt,die durch dasTerro-
rismusbekämpfungsgesetzerforderlichen zusätzlichenDaten an inner-
deutscheSicherheitsbehördenzu übersenden. Im Laufe des Jahres
2003wurde die Vernetzungder Auslandsvertretungenabgeschlossen
und die Grundlage der Installation der Software¹Visa plusª geschaf-
fen. Dieseermöglichtnebender Übermittlung zusätzlicherDaten an
das Bundesverwaltungsamt, wo eine zentrale Visadatei aufgebaut
wird, die IntegrationeinesLichtbildesin dasVisumetikett.Dies ist ein
Vorgriff auf die zukünftige Integration biometrischer Merkmale in
dasVisaverfahren.

Schlieûlichwurde die Zusammenarbeitmit den Ausländerbehörden
im Visumverfahren (bei Beantragungvon Langzeitvisa) in jüngster
Zeit weiter intensiviert.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

8. Abgeordneter
Eckart
von Klaeden
(CDU/CSU)

Welchen Veränderungsbedarf sieht die Bun-
desregierung bei den rechtlichen Grundlagen
auf Bundes-und Landesebene,um ± der Ziel-
setzungvon eGovernmententsprechend± Ver-
waltungsdienstleistungenohne Zuständigkeits-
und Medienbrüche über das Internet abzuwi-
ckeln?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 8. Juli 2004

Mit dem Signaturgesetz und der AnpassungdesVerwaltungsverfah-
rensgesetzesan die elektronischeKommunikation hat der Bund in sei-
nemBereichdie wesentlichen Voraussetzungenfür elektronischeVer-
waltungsdienstleistungengeschaffen.

Die ebenenübergreifende Online-Bereitstellung von Verwaltungsver-
fahren erfordert teilweiseweitere Anpassungender Fachgesetze in
Bund und Ländern. Die entsprechenden¾nderungenwerdenin den
zuständigenFachministerkonferenzenvorbereitet.Ein Beispielist die
in engerAbstimmung mit den Ländern erfolgte Melderechtsrahmen-
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gesetznovelle2002 durch den Bund, mit der die erforderlichen Rah-
menbedingungenfür die Nutzung modernerInformations-und Kom-
munikationstechnologiengeschaffenwurden.Derzeit erfolgt die Um-
setzungder Melderechtsrahmengesetznovellein die Meldegesetzeder
Länder.

9. Abgeordneter
Eckart
von Klaeden
(CDU/CSU)

Welche Kosten entstehen für Länder und
Kommunen, wenn sie eGovernment-Anwen-
dungen,sog.Basiskomponenten,erstmaligbei
der Einführung bzw. laufend bei der Pflege
und Unterhaltungder Anwendungen überneh-
men?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 8. Juli 2004

Die eGovernment-Basiskomponentender Initiative BundOnlinesollen
Ländernund Kommunenzur Verfügunggestelltwerden.Derzeit wer-
den für jedeBasiskomponenteGeschäftsmodelleentwickelt,die Aus-
kunft gebenüber die für jeden Einzelfall spezifischenBedingungen
und Kosten. Weiterhin werdenbestimmteeGovernment-Anwendun-
genden Ländern und Kommunen zur Nutzung angeboten,beispiels-
weisedie im Beschaffungsamt des BMI entwickelteund betriebene
Vergabeplattform desBundes.Hierfür ist dasGeschäftsmodell bereits
fertig gestellt.Für die als ASP-Lösung(ASP = Active ServerPages)
angebotenePlattform entstehenden Ländern Kosten in Höhe von
100000, 200000 oder 300000 Euro jährlich nach einem eigensent-
wickelten Verteilungsmaûstab, der sich am ¹Königsteiner Schlüsselª
orientiert. Alternativ ist der Eigenbetriebdurchdie Behördenmöglich.
In diesemFall entstehendem Land Kosten von 50000 Euro jährlich
für Weiterentwicklung und Pflege der Software. Unabhängig vom
BetreibermodellentstehensonstigeKosten in Höhe von 400 Euro je
Sachbearbeiterarbeitsplatzfür Chipkartenlesegerät,Signaturkarte und
Software.Eine Nutzung durch Kommunen ist ebenfallsgrundsätzlich
möglich.Das Kostenmodell für Kommunenkann ersterstelltwerden,
wenndaskonkreteNutzungspotential bekanntist.

10. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt,auswelchen
Gründen schätzungsweise 8 Prozent der Bun-
desbeamtenals so genannte freiwillige Mit-
glieder in gesetzlichenKrankenkassen versi-
chert sind (sieheEntwurf einesGesetzeszur
wirkungsgleichenÜbertragung von Regelun-
gen der sozialenPflegeversicherung sowieder
gesetzlichenKrankenversicherung auf dienst-
rechtliche Vorschriften ± Bundestagsdruck-
sache 15/3444), und welchen Anteil hieran
nach Einschätzung der Bundesregierung die
Gruppe derjenigen Beamtenausmacht,die aus
gesundheitlichen Gründen (Behinderung/Vor-
erkrankung)keine oder nur unter unzumutba-
ren Bedingungeneine Mitgliedschaft in einer
privatenKrankenversicherungbegründenkön-
nen?
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Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 14. Juli 2004

Gemäû§6 SGBV bestehtfür Beamte,Richter und Versorgungsemp-
fänger keine Krankenversicherungspflicht in der gesetzlichenKran-
kenversicherung (GKV). Sie können daherselbstüber die Form der
Absicherungim Krankheitsfall entscheiden.Es bestehtzum einendie
Möglichkeit der Inanspruchnahme der Beihilfe mit der Ergänzung
einer privaten Krankenversicherung.Zum anderenkann der Beamte,
der bereitsMitglied in einerGKV war, seineMitgliedschaft alsfreiwil-
ligesMitglied weiterführen.DieseForm wird gröûtenteilsvon solchen
Beamtengewählt,die ausAltersgründenoder auf Grund von Vorer-
krankungensowiekörperlicherBehinderungennur unter erschwerten
und unzumutbaren Bedingungen(Risikozuschläge und Ausschlüsse
von bestimmtenKrankheiten oder Leiden) in eine private Kranken-
versicherungaufgenommenwerden.

Aus den ZahlendesMikrozensusergibt sichder Schätzwertin Höhe
von 8 Prozentder freiwillig versichertenBeamten.WelchenAnteil hie-
ran diejenigen Beamten haben, die aus gesundheitlichen Gründen
in der GKV verbleiben, kann nicht beziffert werden,da hierzu keine
statistischenAngabenvorliegen.

11. Abgeordnete
Dr. Martina
Krogmann
(CDU/CSU)

WelchenZweckverfolgtedie Bundesregierung
mit der mehrfachenPräsenzbeim Themenbe-
reich eGovernmentauf der CeBIT 2004,und
welcheKosten sind für die Messeauftritteder
einzelnen Bundesministerien und nachgeord-
netenBehördenentstanden?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 9. Juli 2004

Der ThemenbereicheGovernmentwurdefür die Bundesregierung auf
der CeBIT 2004 ausschlieûlichauf der vom Bundesministerium des
Innern organisiertenFlächedesBundesim PublicSectorParcpräsen-
tiert. Schwerpunkteder Präsentationwarendie eGovernment-Initiati-
ve der Bundesregierung BundOnline und die eGovernment-Strategie
Deutschland-Online von Bund,Ländernund Kommunen.

CeBIT-Präsentationen anderer Ressortsbetrafen andereThemenbe-
reiche.

Für die FlächedesBundesim Public SectorParc fielen beim Bundes-
ministerium desInnern und den beteiligtenacht nachgeordnetenBe-
hördenKosten in Höhe von insgesamt330542,38Euro an.Die durch
die Beteiligungan der Fläche des Bundesentstandenen Kosten bei
weiterenelf Bundesbehörden waren in der Kürze der zur Beantwor-
tung zur VerfügungstehendenZeit nicht ermittelbar.
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12. Abgeordnete
Dr. Martina
Krogmann
(CDU/CSU)

Aus welchen Haushaltsmitteln wurden diese
Kostenaufgebracht?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 9. Juli 2004

Haushaltsmittel wurden für dasBundesministerium desInnern selbst
ausMitteln der Initiative BundOnline erbracht, im Übrigen ausden
Haushaltender betroffenenBehörden.

13. Abgeordnete
Beatrix
Philipp
(CDU/CSU)

Wie vieleBeratungsagenturen,Softwarehäuser
etc.sind im Rahmenvon BundOnline2005für
die Bundesregierung bisher tätig geworden,
und welche Gesamtkostensind dabei jeweils
pro Auftragnehmer entstanden?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 8. Juli 2004

Die eGovernment-Initiative BundOnline 2005 ist dezentralangelegt,
d.h. die Internetdienstleistungenwerdendurch die einzelnenMiniste-
rien und nachgeordneten Behörden konzipiert, technisch realisiert
und onlinebereitgestellt.EntsprechendeAufträge werdenvon dort er-
teilt.

Das BMI ist vom Bundeskabinett beauftragt, die dezentraleUmset-
zung durch zentraleIT-Komponenten(Basiskomponenten)und zent-
ralesFach-Know-how(Kompetenzzentren) zu unterstützensowiedie
Initiative zu koordinieren, Controlling und Wissensmanagement zu
organisieren.

Das Kostenvolumender Initiative BundOnline 2005 beträgt für den
Zeitraum 2002bis 2005zwischen1,3bis 1,6Mrd. Euro (Umsetzungs-
plan 2004).Den überwiegendenTeil desKostenvolumenserfordern
die dezentralen Umsetzungsaktivitäten. Etwa 7 Prozentder geschätz-
ten Gesamtkostenfallen für die zentralenAufgabenan.

Mit Stand30.Juni 2004sind 16Auftragnehmer zur IT-Projektunter-
stützung und Softwareerstellung für die zentralen Aufgaben von
BundOnline 2005tätig geworden.Dabeientstandenje Auftragnehmer
folgendeGesamtkosten:
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Auftragnehmer
EntstandeneGesamtkostenpro Auftragnehmer

2002bis2004
(Stand30.Juni 2004)

1 6470317,±E

2 6353023,±E

3 6531214,±E

4 2963301,±E

5 622576,±E

6 665306,±E

7 116000,±E

8 1496545,±E

9 1410499,±E

10 3780156,±E

11 667714,±E

12 1133962,±E

13 3546758,±E

14 1116351,±E

15 5225096,±E

Darüber hinauswurde ein weiterer Auftragnehmerbeauftragt,ohne
dasshierfür bereitsKostenentstandensind.

14. Abgeordnete
Beatrix
Philipp
(CDU/CSU)

Wie erfolgtedie Auftragsvergabe,und wurden
die Ausschreibungsregelungenberücksichtigt?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 8. Juli 2004

Die Vergabevon Aufträgen erfolgte je nach Gegenstandin unter-
schiedlichenFormendurch:

· beschränkteVergabeverfahren nach §100 Abs.2n GWB i. V. m.
§2 Abs.3b VOF,

· Vergabeverfahren nach EU-Richtlinien im Wettbewerb in mehre-
ren Losengemäû§3aVOL/A,

· Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nach §3a
Nr. 1 Abs.1 i. V. m. §3aNr. 2 VOL/A/§ 1 i. V. m. §5 Abs.2 VOF.

Die Aufträgewurdenunter Berücksichtigungder Ausschreibungsrege-
lungenerteilt.
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15. Abgeordnete
Beatrix
Philipp
(CDU/CSU)

Wie vieleBeratungsagenturen,Softwarehäuser
etc. sind im Rahmenvon Deutschland-Online
bishertätig geworden,und welcheGesamtkos-
ten sind dabei jeweilspro Auftragnehmer ent-
standen?

16. Abgeordnete
Beatrix
Philipp
(CDU/CSU)

Wie erfolgtedie Auftragsvergabe,und wurden
die Ausschreibungsregelungenberücksichtigt?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 8. Juli 2004

Die Umsetzungvon Deutschland-Online erfolgt in gegenwärtig 23ein-
zelnenVorhabenunter der Federführung einesLandes,einer Kom-
mune oder desBundes.Der Umfang der Beauftragungdurch die je-
weiligen Projektbeteiligten war in der Kürze der zur Beantwortung
zur VerfügungstehendenZeit nicht zu ermitteln.

Für die Koordinierung von Deutschland-Online im Bundesministe-
rium desInnern wurdenkeineAufträgeerteilt.

17. Abgeordneter
Klaus
Riegert
(CDU/CSU)

In welchemUmfang sind im Haushaltsentwurf
2005 globale Minderausgaben im Bereich
Sport beimBundesminister desInnern, Einzel-
plan 06,eingeplant?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 12. Juli 2004

Im Sportbereich des Einzelplanes06 ist für das Haushaltsjahr2005
keineglobaleMinderausgabeeingeplant.

18. Abgeordneter
Dr. Volker
Wissing
(FDP)

Inwiefern hält die Bundesregierung die politi-
scheNotwendigkeit aller Regierungsbeauftrag-
ten weiter für gegeben,und wie viele Beauf-
tragte der Bundesregierung sind seit 1998hin-
zugekommen?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 8. Juli 2004

Die Bundesregierung hält die politische Notwendigkeit aller Regie-
rungsbeauftragten im SinneihresAuftragesweiter für gegeben.Dort,
wo seit1998keinepolitischeNotwendigkeitmehrbesteht,sinddie Re-
gierungsbeauftragtenentfallen.
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Die nachfolgendeTabellebeinhaltetdie seit 1998hinzugekommenen
und ± zur VeranschaulichungdeserstenAntwortteils ± entfallenenBe-
auftragtender Bundesregierung.

Zuständiges
Ressort

Hinzugekommene
Regierungsbeauftragte

Entfallene
Regierungsbeauftragte

AA Beauftragterder Bundesregierungfür
Menschenrechtspolitik und Humanitäre
Hilfe (November1998)

Koordinator für deutsch-amerikanische
zwischengesellschaftliche,kultur- und
informationspolitischeZusammenarbeit
(Februar1999)

Koordinator für deutsch-russischezwi-
schengesellschaftlicheZusammenarbeit
(Februar2003)

BMF Bundeskommissarbei der Deutschen
Genossenschaftsbank(August1998)

BMGS Beauftragteder Bundesregierung für die
Belangeder Patientinnenund Patienten
(Januar2004)

BMVg Beauftragterder Bundesregierung für die
Koordination von deutschenHilfsmaû-
nahmenin Mazedonienund Albanien
(hinzugekommenApril 1999)
EndeDezember1999

BMWA Koordinator für die maritimeWirtschaft Beauftragterder Bundesregierung für die
Beratung in Osteuropa

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

19. Abgeordnete
Dagmar
Wöhrl
(CDU/CSU)

Kann bei der Novelle desUrheberrechts eine
Nichteinbeziehung privater Sendeunterneh-
menin daspauschaleAbgabensystemvor dem
Hintergrund der Eigentumsgarantie aus Arti-
kel 14 desGrundgesetzesund desGleichheits-
satzesnach Artikel 3 desGrundgesetzesnoch
aufrechterhaltenwerden?

20. Abgeordnete
Dagmar
Wöhrl
(CDU/CSU)

Halten die für einenAusschlussvorgebrachten
Erwägungennach Einschätzung der Bundes-
regierung einer verfassungsrechtlichen Über-
prüfung stand?
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21. Abgeordnete
Dagmar
Wöhrl
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung angesichts
der Europäischen Richtlinie 2001/29/EG
(¹Urheberrecht in der Informationsgesell-
schaftª) dasHaftungsrisikodesdeutschenGe-
setzgebersim Falle einer Nichtbeteiligung der
Sendeunternehmen?

22. Abgeordnete
Dagmar
Wöhrl
(CDU/CSU)

BestehtausSicht der Bundesregierung ein ge-
setzgeberischerSpielraum,dendurch den Ein-
griff in dasRecht der Sendeunternehmen ent-
stehendenSchadenunkompensiertzu lassen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 9. Juli 2004

Die Frage,ob künftig Sendeunternehmenan der pauschalenLeerträ-
gervergütungnach§87 Abs.4 Urheberrechtsgesetzzu beteiligensind,
ist einewichtigeFrage,die mit der nächstenUrheberrechtsnovellezu
klärenseinwird.

DasBundesministerium der Justizhat die beteiligtenKreisehierzube-
reits um schriftlicheStellungnahmegebeten.Auûerdemhat dasBun-
desministerium der Justiz zur Erörterung dieserFrage eine Arbeits-
gruppeeingerichtet.An der SitzungdieserArbeitsgruppehabenVer-
treter der betroffenen Kreise mitgewirkt, d.h. Vertreter der privaten
und der öffentlich-rechtlichen Sender,der VG Media, Vertreter der
Rechtsinhaber, der Filmindustrie, Vertreter von ver.di und von der
Gesellschaftzur Verwertung von Leistungsschutzrechten(GVL). In
der Arbeitsgruppe sind die Argumente,die für oder gegeneine¾nde-
rung desgeltendenRechtssprechen,ausführlicherörtert worden.

DasBundesministerium der Justizist gegenwärtigmit der Auswertung
der Stellungnahmen und aller in der ArbeitsgruppevorgetragenenAr-
gumentebefasst.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

23. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt,dassder seit
dem1. Januar2004geltende¹Katalog der am-
bulantenOperationenund stationsersetzenden
Eingriffe nach §115b SGB Vª zu einer Leis-
tungseinschränkungbei gleichbleibendenPrä-
mien für privat zusatzversicherte Personen
führt, da seitensder privatenKrankenversiche-
rungen (PKV) bei solchen Eingriffen keine
Leistungspflicht für die nunmehr ambulant
vorzunehmenden Eingriffe bestehtund somit
dieseUnternehmenin einemerheblichenUm-
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fang Kosten einsparen,und wie bewertetdie
Bundesregierung vor diesemHintergrund den
Umstand, dassdie PKV-Unternehmenbisher
wedereinePrämien-,noch eineentsprechende
Leistungsanpassungbei diesenVerträgenvor-
genommenhaben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 8. Juli 2004

Nach den AllgemeinenVersicherungsbedingungenfür die stationäre
Zusatzversicherung der privatenKrankenversicherungsind in der Re-
gel nur die Kosten einerstationärenHeilbehandlung versichert.Über
die Höhe der Kosten,die durch den¹Katalog der ambulantenOpera-
tionen und stationsersetzendenEingriffe nach§115bSGBVª in den
Stationärtarifeneingespartwerden,liegenmir keineErkenntnissevor.

Nach §12b Abs.2 VAG hat dasVersicherungsunternehmenjährlich
für jedenTarif die erforderlichen mit den kalkuliertenVersicherungs-
leistungenzu vergleichen. Ergibt die Gegenüberstellungfür einenTa-
rif eine Abweichungvon mehr als 10 Prozent,hat dasUnternehmen
alle PrämiendiesesTarifs zu überprüfenund, wenn die Abweichung
alsnicht nur vorübergehend anzusehenist, mit ZustimmungdesTreu-
händersanzupassen.Soweit sich auf Grund der Zahlen des Jahres
2004entsprechendstarkeKosteneinsparungenzeigen,sind die priva-
ten Krankenversicherungen gesetzlichverpflichtet, die Beiträge zu
senken.

24. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung vor diesem
Hintergrund die PKV dazuaufzufordern,ent-
wederdie Prämienfür privat zusatzversicherte
Mitglieder zu reduzierenoder diesenentspre-
chend angepasste(Leistungserweiterung für
ambulanteOperationenund stationsersetzende
Eingriffe nach§115bSGB V oder in der Bei-
tragsbelastungreduzierte) Tarife anzubieten,
und wennnein,warumnicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 8. Juli 2004

Die privaten Krankenversicherungsunternehmensind bei der Festle-
gung des Leistungsversprechensihrer Tarife frei. Die Bundesregie-
rung hat nach geltemRecht keine Möglichkeit, auf den Umfang des
vertraglichenLeistungsversprechensEinflusszu nehmen.Es zeigtder
Wettbewerb,welcheLeistungen der Tarife von den Kunden nachge-
fragt werden.

Die Höhe der Beiträgerichtet sich nach den zugesagtenLeistungen.
¾ndert sich durch gesetzlicheRahmenbedingungendie Leistungser-
bringung und führt dieszu einer Kostensenkung,so werdendie Bei-
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trägebereitsnachgeltendemRecht entsprechend angepasst.Die Ein-
haltung dieserVorschriften wird von der Bundesanstaltfür Finanz-
dienstleistungsaufsicht überwacht und erforderlichenfalls durchge-
setzt.

25. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Ist nach Auffassungder Bundesregierung die
Warnung aus Bundesbankkreisen vor einer
drohendenVerknappung des Münzbestandes
in Deutschland berechtigt (vgl. WELT am
SONNTAG vom 27.Juni 2004),und wennja,
welcheMaûnahmen wird die Bundesregierung
ergreifen,um dementgegenzutreten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 8. Juli 2004

Es ist zutreffend,dassderzeit in Deutschland± wie auchin vielenan-
deren Ländern der Euro-Zone ± eine Verknappung bei den Euro-
Kleinmünzen (Nominale 1 Cent bis 5 Cent) zu beobachtenist. Diese
basiert insbesondereauf der unerwartetund anhaltendhohenNach-
frageder ZahlungsverkehrsteilnehmernachdiesenMünzen.Maûgeb-
lich hierfür dürfte das ¹Hortun gsverhaltenªder Bevölkerung (Hort-
aufbau)sein, in dessenErgebnisein hoher Anteil der in Umlauf ge-
brachten Münzen dem Bargeldkreislaufentzogenwird. Vor diesem
Hintergrund hat dasBundesministerium der Finanzen(BMF) die für
die Beschaffungder Münzronden zuständigeBundeswertpapierver-
waltung (BWpV) bereitsfrühzeitig veranlasst,zusätzlicheMengenop-
tionenmit denLieferantenzu vereinbaren,um flexibelauf kurzfristige
Bedarfsveränderungen reagierenzu können. Im Einvernehmenmit
der DeutschenBundesbankhat dasBMF ferner zusätzlicheAufträge
zur Produktion von Euro-Kleinmünzen an die fünf deutschenPräge-
stättenvergeben,ausdenender DeutschenBundesbank± je nachPro-
duktionsfortschritt ± sukzessive noch ca. 1 Mrd. Stück Kleinmünzen
zuflieûenwerden.Die Erfüllung dieserAufträge hat sich jedoch zu-
letzt wegender angespanntenSituation am Weltstahlmarktund den
damit verbundenenLieferschwierigkeitender Rondenherstellerverzö-
gert. Die noch offenen Prägeaufträge werden± ausheutigerSicht ±
im WesentlichenbisEnde2004abgewickeltsein.

26. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dasBundesministerium der Finan-
zen¹habebei der Vergabevon Münzaufträgen
zögerlich reagiertª und ¹halte sich beim Zu-
kauf der Münzen ausdem Ausland auffallend
zurückª (ebd.), und wenn nein, in welcher
Weisewurdeim Einzelnenreagiert?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 8. Juli 2004

Es trifft nicht zu, dassdas Bundesministerium der Finanzenbei der
Vergabevon Prägeaufträgenzögerlichreagiertbzw.sichbeimZukauf
von MünzenausdemAuslandauffallendzurückgehaltenhabe.Soweit
die für die Ermittlung desPrägebedarfs zuständigeDeutscheBundes-
bank das BMF gebetenhat, zur Entspannungder Versorgungslage
mit KleinmünzenzusätzlichePrägeaufträgezu erteilen,hat dasBMF
dies zeitnahgeprüft und einvernehmlich mit der DeutschenBundes-
bank über die auszuprägenden Mengenentschieden.Der Zukauf von
Münzen im Ausland erfolgt nicht durch das Bundesministerium der
Finanzen,sonderndurch die DeutscheBundesbank,die entsprechen-
de Aktivitäten mit dem BMF abstimmt. Hierbei sind aus Sicht des
BMF verschiedeneAspektewie z.B. die Auswirkungenauf den Bun-
desbankgewinn, die Auftragslage für die deutschenPrägestättensowie
die FragedesMünzgewinnszu berücksichtigen.

27. Abgeordneter
Dr. Jürgen
Gehb
(CDU/CSU)

Lehnt die Bundesregierung das Modell eines
kollektiven Ausgleichs (Magnus-Hirschfeld-
Stiftung) für homosexuelleNS-Opfer grund-
sätzlichab?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 9. Juli 2004

Der DeutscheBundestaghat am 18.Juni 2004in 2. Lesungden Ent-
wurf einesGesetzeszur Errichtung einer Magnus-Hirschfeld-Stiftung
abgelehnt.Die Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung kann
nur durch Gesetzerfolgen. Die Bundesregierung beabsichtigtnicht,
von sich aus einen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Magnus-
Hirschfeld-Stiftung im DeutschenBundestageinzubringen.

28. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

WelchenRealisierungsstand habendie von der
Bundesregierung angemeldetenMaûnahmen
für die Europäische Wachstumsinitiative?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 7. Juli 2004

Die Umsetzungder in der EuropäischenWachstumsinitiative verein-
bartengrenzüberschreitendenProjekteverläuft insgesamt eherschlep-
pend.Bei einigenProjektenfinden Verhandlungen über die Finanzie-
rung statt, andereProjekte sind bereitsangelaufen.So befindensich
im Verkehrsbereich einige Projekte in der Bauphase,darunter auch
von Deutschlandbenannte.

Der nicht voll befriedigende Fortgangbei der Umsetzungder Wachs-
tumsinitiative liegt vorwiegenddaran, dassvon europäischerEbene
nochentscheidendeImpulsefehlen.Die BenennungeinzelnerProjekt-
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koordinatoren ist immer noch im EuropäischenParlament(EP) an-
hängig;mit der Benennungist, nachdemdie Wahlenzum EP gerade
stattgefunden haben,frühestensim September2004zu rechnen.Die
EuropäischeKommission musszudemmit der EuropäischenInvesti-
tionsbank noch weitere Vorstellungenentwickeln,damit die Wachs-
tumsinitiative ihre Wirkung voll entfalten kann. Vor diesemHinter-
grund befindensich die von der Bundesregierung in der Schnellstart-
listeverankertenProjektezumeistnoch in der Konzeptionsphase.Die
Bundesregierung verfolgt die eigenenProjekteunabhängig vom Stand
der Integration in eineneuropäischenAnsatzweiter.

29. Abgeordnete
Dr. Claudia
Winterstein
(FDP)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie Tatsa-
che,dassdasHauptzollamt HannoverAnträge
auf Vergütungder Mineralölsteuer gemäû§25
Abs.1 Nr. 5 Mineralölsteuergesetz,die gemäû
§47 Abs.2 Mineralölsteuer-Durchführungs-
verordnungbiszum15.Februar2004einzurei-
chenwaren,in einemFall biszumheutigenTa-
ge nicht bearbeitethat und auf Einzelnachfra-
ge eine Bearbeitung ¹nicht vor Juli 2004ª in
Aussichtstellt,und welcheMöglichkeitensieht
die Bundesregierung, die Bearbeitungszeit der-
artiger Anträge in Zukunft so zu gestalten,
dassUnternehmennicht zu monatelanger Vor-
finanzierung der ihnen zustehenden Erstat-
tungsbeträgegezwungensind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 8. Juli 2004

Das Bundesministerium der Finanzenist im Rahmender personellen
und organisatorischenMöglichkeitender Zollverwaltung bemüht,eine
zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Vergütung der Mineralöl-
steuerund einezeitnaheAuszahlungder Vergütungsbeträgesicherzu-
stellen.Weil im Rahmender Vergütungsverfahrenoftmals Entschei-
dungenvon erheblicherfinanzieller Tragweitezu treffen sind,ist esim
InteressedesBundeswie auch der Antragsteller jedoch unerlässlich,
dassdie Zollverwaltung eine sorgfältige Antragsprüfung vornimmt.
Das Bundesministerium der Finanzen hält es daher nicht für ange-
bracht, eine bestimmteFrist für die abschlieûende Bearbeitungdes
einzelnenVergütungsantragesvorzugeben.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit

30. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierungdie Bedeu-
tung leistungsfähiger Forschungspartner an
Hochschulen und auûeruniversitären For-
schungseinrichtungen,wie zumBeispielindust-
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rielle Forschungsvereinigungen, für mittelstän-
discheUnternehmen,und sieht die Bundesre-
gierung Möglichkeiten zur Besserstellung der
industriellen Forschungsvereinigungen durch
die GewährungeinesAntragsrechts bei allen
nationalenund europäischen Förderprogram-
men?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 16. Juli 2004

Für die Bundesregierunghat die Unterstützungvon Forschungspart-
nerschaftenzwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen
(KMU) und Hochschulen/Forschungseinrichtungeneineherausragen-
de Bedeutung.Denn insbesondereKMU sind auf einehervorragende
Wissenschafts- und Forschungsinfrastruktur, gut ausgebildetes Perso-
nal und einenschnellenund effizientenZugangzu neuemWissenund
neuenTechnologienangewiesen.

Nebender Schaffungvon innovationsfreundlichenRahmenbedingun-
gen spielendabeiFörderprogrammeeine wichtige Rolle. Dabei wer-
den in den in der Regel mehrjährigen Programmender politische
Rahmen, Leitlinien und Ziele vorgegeben.Die Programmewerden
durch konkrete Fördermaûnahmenuntersetzt,die je nach Bereichs-
spezifikaunterschiedlicheZielgruppen (und damit auch unterschied-
liche Antragsberechtigte) ansprechenund verschiedeneFörderinstru-
menteumfassenkönnen.

Die Antragsberechtigung für die verschiedenen Förderprogramme
wird dabei entsprechendden innovationspolitischen Zielstellungen
der einzelnenMaûnahmendurchdie förderndeStelle± Länder,Bund,
EU ± in eigenerVerantwortunggestaltet.

Die Forschungsförderprogramme des Bundesministeriums für Bil-
dungund Forschung(BMBF) sowiedie Forschungsförderprogramme
für den Mittelstand des BMWA (Industrielle Gemeinschaftsfor-
schung,IGF; PRO INNO, INNO-WAT T) sind grundsätzlich darauf
ausgerichtet,durch anwendungsorientierteVerbundprojekte die Ko-
operationzwischenWissenschaft und Wirtschaftzu intensivieren.

Seit 1998 werden beim BMBF insbesondere Verbundprojekte zwi-
schen KMU und Hochschulenoder Forschungseinrichtungen ver-
stärkt gefördert. Industrielle Forschungsvereinigungen werden hier
nicht andersbehandeltalsandereForschungseinrichtungen.

Daneben gibt es auch beim BMBF Förderbekanntmachungen,die
ganz speziellnur Hochschulenals Zielgruppe ansprechen,wenn es
z.B. um die Förderung wissenschaftlicher Nachwuchsgruppen an
Hochschulengeht.Hier würdeeineAntragsberechtigungvon industri-
ellenForschungsvereinigungeneinfachkeinenSinnmachen.

Das ProgrammIGF desBMWA ist 1954speziellfür die industriellen
Forschungsvereinigungeneingerichtet worden;nur diesesind antrags-
berechtigt. Hier besteht das angesprocheneProblem daher per se
nicht.
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Beim ProgrammPRO INNO desBMWA sind Zielgruppe die direkt
am Markt tätigen innovativen Unternehmen,die zur Erhöhung ihrer
Innovationskompetenz auch mit Forschungseinrichtungen kooperie-
ren. Sofern eine Forschungsvereinigungein eigenesForschungsinsti-
tut bestitzt (dies ist etwa bei 1/3 der Forschungsvereinigungen der
Fall), ist diesesselbstverständlich zusammenmit einemKMU antrags-
berechtigt.Soferndie Forschungsvereinigungquasinur alsBüro ohne
eigeneForschungsstelleexistiert,kann diesenausder Logik desPro-
grammsherauskeineAntragsberechtigungzugestanden werden.

¾hnlichwie bei PRO INNO sind beim ProgrammINNO-WATT des
BMWA Forschungsinstitutevon Forschungsvereinigungenantragsbe-
rechtigt, sofernsieentsprechenddem regionalen Geltungsbereichdes
Programmsihren Sitz in denneuenBundesländernhabenund die üb-
rigenAntragsvoraussetzungenerfüllen.

Die Frage nach der Erweiterung der Möglichkeiten zur Antragstel-
lung von industriellenForschungsvereinigungeninsbesondereder Ar-
beitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen(AiF) ist mit
der AiF verschiedentlichdiskutiert worden.Bei sehrvielennationalen
und europäischenFörderprogrammensinddie Forschungsvereinigun-
gen oder ihre Forschungsinstitute bereitsheuteantrags-oder mitan-
tragsberechtigt. Insgesamtmussaberbei allenProgrammen,wie oben
ausgeführt,die jeweiligeZielsetzungberücksichtigt werden.Die Ge-
währung einesAntragsrechts bei allen nationalenund europäischen
Förderprogrammen erscheintdaher aus Sicht der Bundesregierung
nicht sinnvoll.

31. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Will die Bundesregierung die am 31.Dezem-
ber 2002 ausgelaufene Ausnahmeregelung
vom 17.September1998,wonachAusländern
unter bestimmten Voraussetzungen eine Ar-
beitserlaubnis für hauswirtschaftliche Arbeiten
in Haushalten mit Pflegebedürftigen erteilt
werden konnte, nun im Wege des Zuwande-
rungsgesetzes, gegebenenfallsdurch eine ent-
sprechende Rechtsverordnungsermächtigung,
wieder einführen, und wenn ja, wie soll diese
Regelungaussehen?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 14. Juli 2004

Ob und in welcherForm die Ende 2002ausgelaufeneRegelungnach
§4 Abs.9a der Anwerbestoppausnahmeverordnungfür die Beschäfti-
gung ausländischerHaushaltshilfen in eine Ausländerbeschäftigungs-
verordnung zum neuen Zuwanderungsgesetzwieder aufgenommen
wird, wird derzeit geprüft. Dabei sind auch die Neuregelungen zur
Förderung von Arbeitsplätzen in privaten Haushalten,die mit der
UmsetzungdesHartz-Konzepteszum 1. April 2003in Kraft getreten
sind,und derenAuswirkungenzu berücksichtigen.
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32. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dass in Russland willkürlich überteuerte
Höchstpreisefür Produkte,z.B. Malerproduk-
te wie Farben, als Grundlage für die Berech-
nung der Exportzölle angesetztwerden, was
zur Folge hat, dassdie deutschenExportgüter
erheblich verteuert und somit für die russi-
schen Einkäufer unattraktiver werden, und
wennja, waskann bzw.gedenktdie Bundesre-
gierungdagegenzu tun?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 12. Juli 2004

Die Problematik der Zollwertermittlung von Lacken und Farben
durch russischeBehördenist der Bundesregierungbekannt.Die russi-
schePraxisist mit denRegelnder WelthandelsorganisationWTO zur
Zollwertermittlung nicht vereinbar. Russlandist jedoch bislangnoch
nicht Mitglied der WTO, sodassentsprechendeWTO-Standardsnoch
nicht direkt geltendgemachtwerden können. Über den Beitritt der
RussischenFöderationzur WTO wird jedochaktuell intensivverhan-
delt. In diesemZusammenhang hat sich die Bundesregierungbereits
im BesonderenAusschussHandelspolitik der EU bei der EU-Kom-
missionfür eine angemesseneLösung der Problematik der Zollwert-
ermittlung von Lacken und Farben eingesetzt.Die EU-Kommission
will die Frage im Rahmen der multilateralen WTO-Beitrittsver-
handlungenmit der RussischenFöderation klären. Ein genauerZeit-
punkt für derenAbschlussist zurzeitnochnicht absehbar.

Darüber hinaushat esdurch Vermittlung der Bundesregierung bereits
direkte Gesprächebetroffener deutscherFirmen mit den russischen
Zollbehörden gegeben,bei denensichbeideSeitenauf ein vereinfach-
tesVerfahrenzur Ermittlung der Zollwerte für o.g. Produktegeeinigt
haben.Solltenwider ErwartenerneutSchwierigkeitenin dieserFrage
auftauchen,wird die BundesregierungdasProblemim bilateralenGe-
sprächmit Russlandwiederaufgreifen.

33. Abgeordneter
Willi
Zylajew
(CDU/CSU)

Trifft die Berichterstattung im ¹SPIEGEL ª
(Ausgabe26/2004, S.72) zu, derzufolge ein
gemeinsames Papier des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit und der Bundes-
agentur für Arbeit vorsieht,die Zahl kommu-
naler Beschäftigungsmaûnahmenvon derzeit
rund 390000auf rund 730000aufzustocken?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 12. Juli 2004

Ein solchesgemeinsames Papier existiert nicht. Nach Kenntnis der
Bundesregierung stellt die Bundesagentur für Arbeit zuzeit rein inter-
ne Überlegungen an, inwieweiteinzelnearbeitsmarktpolitischeInstru-
menteab dem1. Januar2005alsEingliederungsmöglichkeitenfür zu-
künftige Beziehervon Arbeitslosengeld II eingesetztwerdenkönnen.
Hierbei stellendie bislang kommunalenBeschäftigungsmaûnahmen,
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sog.Arbeitsgelegenheiten nachdem BSHG, einemöglicheForm der
Eingliederungsleistungendar. Über den jeweiligenUmfang der einge-
setztenEingliederungsmaûnahmenentscheidenim Übrigen wederdie
Bundesregierung noch die Bundesagentur für Arbeit zentral,sondern
die Arbeitsgemeinschaften,die optierenden Kommunen bzw. die
Agenturen für Arbeit dezentralim Rahmenihrer jeweiligenVerant-
wortung.

Ergänzendist darauf hinzuweisen,dassdie Arbeitsgruppe ¹Arbeitslo-
senhilfe/Sozialhilfeª der Kommissionzur Reform der Gemeindefinan-
zendie Zahl der gefördertenSozialhilfeempfängerauf 210000im Jah-
resdurchschnitt geschätzthat, von denen92000 Personensozialversi-
cherungspflichtig beschäftigtsind. Die Zahlenangabe390000 ist im
Übrigen auchnicht mit demvon denKommunengenanntenfinanziel-
len Umfang der kommunalenEingliederungsförderungin Höhe von
jährlich 1,15Mrd. Euro vereinbar.

34. Abgeordneter
Willi
Zylajew
(CDU/CSU)

Trifft eszu,dassbesagtesPapierweiterhinvor-
sieht, dassrund 600000 öffentliche Jobs vor
allem bei ¹vorhandenenBeschäftigungsgesell-
schaftenund Wohlfahrtsverbändenª entstehen
sollen und Arbeitslosedort Tätigkeiten über-
nehmensollen,die zurzeit Zivildienstleistende
ausführen?

35. Abgeordneter
Willi
Zylajew
(CDU/CSU)

Wenn dies zutrifft, sieht die Bundesregierung
die Gefahr, dasseszu einemMangel an Zivil-
dienstplätzenkommt?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 12. Juli 2004

Die Überlegungenzu möglichenAufgabenfeldern für Arbeitsgelegen-
heiten für erwerbsfähige Hilfebezieher von Arbeitslosengeld II sind
derzeitnochnicht abgeschlossen.Grundsätzlichkommenhierfür aber
auch viele der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche in Betracht, die
beispielsweisevon ZivildienstleistendenwährenddesZivildienstes in
Beschäftigungsstellender Wohlfahrtsverbände und bei Kommunen
ausgeübtwerden.

Da derzeitvon knapp 160000 vorhandenenZivildienstplätzenim Zi-
vildienstausunterschiedlichenGründennur etwajederzweitevon Zi-
vildienstleistendenbesetztwird, hält esdie Bundesregierung für mög-
lich, dassauchZivildienstplätze in die Überlegungen mit einbezogen
werden, ohne dassdie Wahlfreiheiten anerkannterKriegsdienstver-
weigerer,sicheinengeeignetenZivildienstplatzaussuchenzu können,
eingeschränktwerden.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

36. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Wie begründet die Bundesregierung die in
ihrem Regierungsentwurf vom 14.Juni 2004
vorgelegten,weit über die Vorgabender EU-
Nitratrichtlinie hinausgehenden,Ausweitun-
gen der Düngeverordnung, insbesondereim
Phosphorbereich, und wie beurteilt sie vor
dem Hintergrund der sich darausergebenden
Mehrkostenvon ca. 2,50 Euro pro Mastplatz
die Wettbewerbssituation der landwirtschaftli-
chenBetriebe?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Juli 2004

Bezüglichder Phosphatregelungen kommt esdurch die neueDünge-
verordnungzu keiner Ausweitungder in der EG-Nitratrichtlinie ent-
haltenenRegelungen,weil die Nitratrichtlini e auf Grund einesande-
ren Schutzzieles(SchutzdesGrundwassersvor Nitrat) keineRegelun-
gen für Phosphatenthält,diesesschlieûtaber die Notwendigkeit von
Regelungenfür Phosphatgeradein denGebietenmit hoherViehdich-
te nicht aus.

Die Düngung mit Phosphatist bereitsnachder geltendenDüngever-
ordnung(DüVO) wie folgt geregelt:

± Die Düngungist nach§2 auf denPflanzenbedarf auszurichten,dies
gilt auchfür Phosphat.

± Nach §4 Abs.2 Nr. 1 sind für die Düngebedarfsermittlungdie im
Boden verfügbarenoder verfügbar werdendenNährstoffe zu be-
rücksichtigen. In Gebietenmit intensivertierischerProduktion wä-
re ± bei konsequenterAnwendungdieserRegelungder bestehenden
DüVO ± auf Grund der vorhandenenPhosphatgehalte im Boden
ein Phosphatdüngungsbedarfhäufignicht gegebenund die Aufbrin-
gungvon Gülle damit ausgeschlossen.

± Nach §3 Abs.6 der bestehendenVerordnung dürfen jedoch auf
derartigenBödenDüngemittel ± unabhängig vom ermitteltenDün-
gebedarf± dennochbis in Höhe desEntzugesaufgebrachtwerden,
soweit schädlicheAuswirkungen auf Gewässernicht zu erwarten
sind. Diese Regelungstellt einerseitssicher,dasssehr hohe Phos-
phatgehalte in Böden nicht noch weiter erhöht werdenund relati-
viert gleichzeitigallzu drastischeAuswirkungender Forderungdes
DüngemittelgesetzesnacheinerbedarfsgerechtenDüngungin vieh-
starken Gebieten.Eine maximal zulässigeDüngung nach Entzug
für Phosphatentspricht im Ergebniseiner Forderung nach einer
ausgeglichenenPhosphatbilanz± und zwar in der bisherigenVer-
ordnungohneweiterenAuffangtatbestand.

± Wegender dazu erforderlichen Anpassungder Betriebesieht die
geltendeDüngeverordnungdarüberhinausin §8 seit1996einewei-
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tereAusnahmemöglichkeitvor, die zeitlichbegrenztaucheineDün-
gung über den Bedarf hinausermöglicht.Diesevon pflanzenbauli-
chenErfordernissenunabhängige Ausnahmemöglichkeit sollte vor
allem die notwendige Anpassungder Betriebeerleichternund zum
31.Dezember2004auslaufen.

Daraus folgt, dassbezüglichder Phosphatdüngung die derzeit noch
geltendeDüngeverordnung deutlich restriktiver gestaltetist als die
zurzeit erarbeiteteFassung,die für alle Gebiete± auchsolchemit ho-
hen Bodengehalten± als Grenze der Düngung immer eine ausgegli-
cheneDüngungund zusätzlicheinein natürlichenSystemennotwendi-
ge¹Puffermengeª in Höhe von bis zu 20 kg P2O5 je Hektar und Jahr
sowieweitereAusnahmemöglichkeitenin fachlichbegründetenFällen
erlaubt.

37. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dassdie in
diesenNovellierungsvorschlägenfestgesetzten
Obergrenzenbei der Nährstoffsaldierung in
der Praxis,unabhängigvom Düngungsniveau,
von 80 Prozentder Veredelungsbetriebe nicht
eingehaltenwerdenkönnen,und wie beurteilt
sie den darausresultierenden Mineraldünger-
zukauf bzw. die erzwungeneFlächenzupach-
tung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Juli 2004

Die Grenzwertefür zulässigeNährstoffüberschüssesind dasErgebnis
umfassenderwissenschaftlicher Vorarbeitenunter Beteiligungvon Ex-
pertender Länder und einesintensivenAbstimmungsprozessesinner-
halb der Bundesregierung. Diese Werte sind fachlich differenzierter
und im Ergebnishöheralsdie nachder bisherigenVerordnungzuge-
standenenVerluste.Der Bundesregierungist bekannt,dassdieseWer-
te dennoch,insbesonderebei einer Bilanzierung alsHoftorbilanz, bei
unveränderterWirtschaftsweisedesÖfterennicht eingehaltenwerden.
Dies betrifft insbesondere Betriebe mit Weidehaltung, für die eine
Hoftorbilanzierung verpflichtend vorgegeben werden soll. Es ist da-
von auszugehen,dassdie Frageder Bilanzierungsform im Bundesrat
nocheingehenddiskutiertwird.

Über denAnteil der betroffenenBetriebeliegender Bundesregierung
keineZahlenvor, esist aberfestzuhalten,dassder Grad der Betroffen-
heit auch vom betrieblichen Düngungsniveau abhängigist und bei
einerextensivenDüngungdie zulässigenBilanzüberschüssein der Re-
gelnicht auftreten.

Die Einschänkung der Düngung mit hofeigenerGülle und die dann
pflanzenbaulich notwendige Substitutiondurch zugekaufteund damit
neu in die Umwelt eingebrachte Mineraldünger ist umweltpolitisch
sorgfältig zu prüfen. Das Gülleaufkommen in Veredlungsgebieten
übersteigtaber häufig bei weitem den Nährstoffbedarf der Flächen.
Eine am Gülleanfall ausgerichteteDüngungspraxisentspricht auch
der geltendenVerordnung (vgl. Ausführungenzu Frage36) nicht. Es
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kann abernicht Aufgabeder neuenDüngeverordnung sein,Fehler in
der gegenwärtigenDüngepraxislediglichzu legalisieren.

38. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
sich bei einer verpflichtenden Einführung der
Hoftorbilanzen in der Düngeverordnung die
Vorschrift von schlagbezogenenAufzeichnun-
genvon Grünland erübrigen,da hierdurchkei-
ne zusätzlichenInformationen gewonnenwer-
den können, und wie begründetsie ihre Hal-
tung vor demHintergrund ihrer Initiative zum
Bürokratieabbau?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Juli 2004

Diese Auffassungteilt die Bundesregierungnicht; eine sachgerechte
Düngung setzt die schlagbezogene Bemessungund Bewertung der
Düngemenge voraus.

Die Düngung mit Gülle findet wegeninnerbetrieblicher Optimierung
häufig verstärktauf hofnäherenFlächenstatt. Auf Ackerland werden
zudem¹gülleverträglicheª Kulturen, wie z.B. Mais, häufig über den
Bedarf hinausgedüngt.Zu einer Korrektur von Düngungsfehlernin-
nerhalbdesBetriebeskannfolglich eineHoftorbilanz wenigbeitragen,
weil sie keine Informationen über die bedüngtenFlächen oder ge-
düngtenKulturen liefert. Zudemfinden in die Hoftorbilanz vieledün-
gungsfremdeParameterEingang(Fütterung,Verkauf-Zukauf von Be-
triebsmittelnund Produkten),sodassein ggf. errechneterÜberschuss
nur nochschwerhinsichtlichder Düngungzu beurteilenist. Die dage-
gen für die flächenbezogeneBetrachtungder Bilanzierungerforderli-
chenwenigenZahlentrageninsoweiteherzumBürokratieabbaubei.

39. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierungdie Auswir-
kungen der Reduzierung der Stickstoffgabe
pro ha auf 170kg für die Grünlandbetriebe
vor dem Hintergrund der Ausnutzungder Er-
tragspotenziale bei der Grundfutterproduktion
zur Milchviehfütterung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Juli 2004

Bei der Begrenzungder Stickstoffaufbringung auf 170kg Stickstoff je
Hektar und Jahr ausWirtschaftsdüngern tierischerHerkunft handelt
essichum zwingendumzusetzendesEG-Recht.Alternativen für diese
Regelungbestehennicht. Die bislangin der geltendenVerordnung für
Grünland zusätzliche210-kg-Grenze für Stickstoff (N) aus Wirt-
schaftsdüngern war nach bestehendemEG-Recht zeitlich begrenzt.
Die von der Bundesregierung angestrebteAnschlussregelung ist dage-
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genvon der EU zu genehmigenund setztdazuumfassendeergänzen-
de Fachregelungen voraus, die wiederum bei der gegenwärtigen
Diskussion über die Inhalte der neuen Düngeverordnung heftig
kritisiert werden. Zu bedenkenist auch, dass bei einer korrekten
Berücksichtigungdesin denWirtschaftsdüngernebenfallsenthaltenen
Phosphatesin vielen Fällen der erforderlicheUmfang der Stickstoff-
düngung± oder auchdie Grenzenfür Stickstoff nachder Nitratricht-
linie ± nachder bisherigenrestriktiveren Regelungvon den Landwir-
ten vielfachnicht erreichtwerdenkonnten.

Richtig ist, dassbei den erlaubten170kg N Aufbringungsmengebei
Abzug der gegenwärtigerlaubtenLagerungsverluste in Höhe von 10
Prozentfür dasEinhaltendiesesGrenzwertesnachbisherigemRecht
rechnerischbis zu 187kg N je Hektar mit Wirtschaftsdüngernausge-
bracht werden dürfen. Nach neuemRecht dürften dagegendie tat-
sächlichunvermeidlichen Stall- und Lagerungsverluste (zwischen15
und 40Prozent)angerechnetwerden.Dieseslässtnachder neuenVer-
ordnung bei gegebenemBedarf auch eine Düngung mit mehr Gülle
und ± im Ergebnis ± auch den Einsatz von mehr Grundfutter zu.
Nachteile für die Landwirtschaft auf Grund dieserneuenund auch
fachlichkorrekterenRegelungkann die Bundesregierung nicht erken-
nen.

40. Abgeordneter
Hans-Michael
Goldmann
(FDP)

Sind der Bundesregierung Studien bekannt,
nachdenendie Ernährungvon Säuglingenmit
Sojababymilch als Muttermilchersatz gesund-
heitlicheSchäden,insbesondere Krebs,hervor-
rufen kann,und falls ja, welche?

41. Abgeordneter
Hans-Michael
Goldmann
(FDP)

WelcheKonsequenzen zieht die Bundesregie-
rung ausdem Vorliegenwissenschaftlicher Er-
kenntnissebezüglicheiner möglichen Gesund-
heitsgefährdung von Säuglingendurch Sojaba-
bymilch?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Juli 2004

Der Bundesregierung sind keine Studien bekannt, die ein erhöhtes
Krebsrisiko durch den Verzehr von Muttermilchersatzprodukten auf
der Basisvon Sojaeiweiûbelegen.Eine konkrete Gesundheitsgefähr-
dung von Säuglingendurch derartige Säuglingsnahrung ist nicht er-
kennbar.Dies gehtausder aktuellenStellungnahmedesWissenschaft-
lichenLebensmittelausschussesder EuropäischenKommission (SCF)
vom April 2003hervor und wird auchvon den pädiatrischenwissen-
schaftlichen Gesellschaftenbestätigt. Säuglingsnahrung auf Soja-
eiweiûisolatbasis wird schon seit Jahrzehnten verwendet. Die
Erfahrung zeigt, dassdie mit derartiger Säuglingsnahrung ernährten
Kinder normal gedeihenund wachsen.

Detaillierte Anforderungen u.a. an die Zusammensetzung und die bei
der Herstellung von Muttermilchersatzprodukten(Säuglingsanfangs-
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nahrungund Folgenahrung) eingesetzten Stoffe sind durch die Richt-
linie 91/321/EWG europaweitfestgelegtund in Deutschlandmit der
Verordnung über diätetischeLebensmittelin deutschesRecht umge-
setztworden.Als Eiweiûquellenfür Säuglingsnahrung sind nur Kuh-
milcheiweiûund Sojaeiweiûisolat sowieProteinteilhydrolysatezugelas-
sen. Säuglingsnahrung auf der Basisvon Sojaeiweiûisolat unterliegt
besonderenAnforderungen hinsichtlich der Zusammensetzung und
des Gehalts an Nährstoffen, um eine ausreichendeNährstoffversor-
gungder Säuglingesicherzustellen.Sieist insbesondere für die Ernäh-
rung von Säuglingenvon Bedeutung,bei denen Stillen oder eine
Ernährung mit Säuglingsnahrung auf Kuhmilchbasis ausgesundheit-
lichen Gründen (z.B. bei Lactose-oder Kuhmilcheiweiûintoleranz)
nicht möglichist. Für dieseKinder ist einesolcheNahrungunverzicht-
bar. Auûerdem stellt sie eine Alternative dar, wenn dies von den
Eltern ausethischenoder religiösenGründengewünschtwird.

Die Rechtsvorschriften hinsichtlich der Zusammensetzungsanforde-
rungen an Säuglingsnahrung beruhen auf Empfehlungendes SCF.
Der SCF hat im April 2003zum ThemaSäuglingsnahrung eine um-
fangreicheStellungnahme auf der Basisdesaktuellenwissenschaftli-
chen Kenntnisstandesvorgelegt.Der SCF kommt in seinemBericht
zu dem Schluss,dassdie bestehendenRegelungenhinsichtlich der
Verwendungvon Sojaeiweiûisolat in Säuglingsnahrung bei der derzei-
tigen Überarbeitung der o.g. Richtlinie beibehaltenwerden sollten.
Der EinsatzdieserNahrung sollte sich jedochnach Möglichkeit auf-
grund der teilweisenoch lückenhaftenKenntnissezur langfristigen
Wirkung von groûenMengender natürlicherweise enthaltenenIsofla-
voneauf die Fälle beschränken,in denenwederStillen noch eineEr-
nährungmit Säuglingsnahrung auf Kuhmilchbasis möglich ist. Diese
Auffassungwird auchvom Bundesinstitutfür Risikobewertung (BfR)
und den pädiatrischen wissenschaftlichen Gesellschaftengeteilt. Das
BfR ist beauftragt,die in diesemBereichlaufendenForschungsarbei-
ten zu verfolgen und Stellung zu nehmen,wenn sich neue wissen-
schaftlicheErkenntnisseergeben,die ein Handeln erforderlich ma-
chen.

42. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Ist dasfür Mitte September 2004angekündigte
Buch ¹Die Dickmacher ± Warum die Deut-
schenimmer fetter werdenund waswir dage-
gentun müssenªvon Bundesministerin Renate
Künast im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
der Bundesregierung oder als reine Privatpu-
blikation vorgesehen(vgl. FOCUS 27/2004)?

Antwort der Bundesministerin Renate Künast
vom 12. Juli 2004

DasBuchwird nicht ausMitteln der Öffentlichkeitsarbeit der Bundes-
regierungbezahlt.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

43. Abgeordneter
Peter
Bleser
(CDU/CSU)

Welche Veränderungen im Zusammenhang
mit Einsparungenbei der Bundeswehrplant
die Bundesregierung bei der Teilstreitkraft
Luftwaffe, und in welchemZeitraum würden
dieseeventuellumgesetzt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 7. Juli 2004

Struktur- sowie Material- und Ausrüstungsplanung der Bundeswehr
berücksichtigendie neuen sicherheitspolitischen Rahmenbedingun-
gen,wie sie in den VerteidigungspolitischenRichtlinien vom 21.Mai
2003 beschriebensind. Auftrag, Aufgaben, Ausrüstung und Mittel
werdenin ein ausgewogenesVerhältnisgebracht.Angesichtsknapper
RessourcenkonzentrierensichBeschaffungsvorhabenauf dasfür Ein-
satz und Grundbetrieb der BundeswehrNotwendige.Vorhaben,die
nicht mehr dem neuenAnforderungsprofil sowiedem streitkräftege-
meinsamenAnsatzentsprechen,werdengestrichen.In diesemZusam-
menhangwerden für den Bereich der Luftwaffe unter anderemdie
älterenWaffensysteme Hawk und Rolandbisspätestens2005vollstän-
dig auûerDienst gestelltund die Anzahl der LuftfahrzeugeTornado
biszumJahr2015auf 85 reduziert.

44. Abgeordneter
Peter
Bleser
(CDU/CSU)

Will sich die Bundesregierung auch über das
Jahr 2006 hinaus mit einem Tornado-Ge-
schwader am NATO-Nuklearwaffen-Kontin-
gent beteiligen,und könnte dieseBeteiligung
auch mit Kampfjets vom Typ Eurofighter ge-
währleistetwerden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 7. Juli 2004

Die Bundeswehrwird auch weiterhin die Fähigkeit der Bundesrepu-
blik Deutschlandzur nuklearenTeilhabealsbesonderenAusdruckder
Bündnissolidarität sicherstellenund damit einen Beitrag zum Schutz
desBündnissesleisten.DieseAufgabewird auchüber dasJahr 2006
hinaus wahrgenommen werden.Es ist nicht geplant und es werden
auch keine Vorkehrungengetroffen, das Waffensystem Eurofighter
für einenEinsatzmit Nuklearwaffen zu befähigen.

45. Abgeordneter
Peter
Bleser
(CDU/CSU)

Welche möglichen Auswirkungen hätte eine
Reduzierung der anzuschaffendenKampfjets
vom Typ Eurofighter auf die Zahl der Stütz-
punkte und speziellauf den Standort Büchel
(DER SPIEGEL vom 21.Juni 2004)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 7. Juli 2004

Die Bundesrepublik Deutschlandhält unverändertander Beschaffung
von 180 Luftfahrzeugen Eurofighter fest.Mittelfristig sollenvier Ein-
satzverbändeund ein Ausbildungsverband damit ausgerüstetwerden.
Nach derzeitigerPlanung ist das Jagdbombergeschwader33 für die
Umrüstung auf Eurofighter nach dem Jahr 2013 vorgesehen.Der
Bundesminister der Verteidigung behält sich jedoch die endgültige
Entscheidungauchzu Einzelfragender Stationierung bis Endedieses
Jahresvor, wenn alle Stationierungsaspekte im Gesamtzusammen-
hangbeurteiltwerdenkönnen.

46. Abgeordneter
Peter
Götz
(CDU/CSU)

Was sind die Gründe und Motive der Bun-
desregierung, ihre Beteiligung beim Wehrge-
schichtlichenMuseum in Rastatt zurückzuzie-
hen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 13. Juli 2004

Die Stadt Rastatt hat die Grundvereinbarung vom 12.Dezember
1996 über das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt fristgerechtmit
Wirkung vom 31.Dezember2004gekündigt.Mit dem Wirksamwer-
den dieserKündigung mit Ablauf des 31.Dezember2004 entfallen
somit mangels Rechtsgrundlage die Unterstützungsleistungen des
Bundesministeriumsder Verteidigung.

Der Gemeinderatder StadtRastatthat am 5. April 2004beschlossen,
die städtischen Unterstützungsleistungenkünftig zu reduzieren.Unter
anderemsoll der städtischeBarzuschussin Höhe von 178952Euro ab
1. Januar 2005 auf maximal 140000 Euro zurückgeführt werden.
Auch dasLand Baden-Württembergbeabsichtigt, seinenBarzuschuss
in Höhe von derzeit 281210 Euro ab 1. Januar 2005 auf maximal
220000 Euro zu reduzieren.Die hierzu getroffenen Absprachenzwi-
schenLand und Stadt,zu denendasBundesministerium der Verteidi-
gungnicht hinzugezogenwurde,sehennoch vor, dassdasBundesmi-
nisteriumder VerteidigungseineUnterstüzungfür dasWehrgeschicht-
liche Museum Rastatt in Höhe des Barzuschussesvon 51000 Euro
sowie der Bereitstellungvon drei Personalstellen im unveränderten
Ausmaûfortführt. Land und Stadt habensich ferner verständigt, die
SachleistungdesBundesin Form der Bereitstellungvon drei Personal-
stellen, was einem finanziellen Beitrag in Höhe von zirka 123000
Euro jährlich entspricht,bei der Bewertungder Unterstützungsleistun-
gen der Zuwendungsgeber (zum Beispielbei der Zuteilung der Auf-
sichtsratsmandate)auûerAnsatzzu lassen.

Das Bundesministeriumder Verteidigungkann dieseneinseitigen,zu
LastendesBundesgehendenAbsprachenzwischendemLand Baden-
Württemberg und der Stadt Rastatt nicht zustimmen. Der Abschluss
einer neuenGrundvereinbarungüber die Rechteund Leistungenfür
dasWehrgeschichtlicheMuseumRastatt kommt mithin für dasBun-
desministerium der Verteidigungnicht in Betracht.
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47. Abgeordneter
Peter
Götz
(CDU/CSU)

In welcherForm ist die Bundesregierung be-
reit, mit dem Land Baden-Württemberg und
der Stadt Rastatt über eine sinnvolleFortfüh-
rung der Ausstellungzu verhandeln,um die
vollständigeErhaltungder Exponatein Rastatt
zu gewährleisten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 13. Juli 2004

Die Bundesregierung ist nicht bereit, mit dem Land Baden-Württem-
berg und der Stadt Rastatt über eine Fortführung desRastatterMu-
seumsauf der Grundlage weitererZuwendungsleistungendesBundes
zu verhandeln, sondernbeabsichtigt,ihr Engagementfür dasWehrge-
schichtlicheMuseumRastattzu beenden.

Die Bundeswehrwird sich zukünftig auf die beideneigenenwehrge-
schichtlichenMuseen,dasMilitärhistorischeMuseumin Dresdenund
dasLuftwaffenmuseumin Berlin, konzentrieren.

48. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Stimmt die Bundesregierung der Einschätzung
zu, dassder Traditionspflege und der Erinne-
rungskultur bei der Bundeswehrund den ein-
zelnen Streitkräften eine herausragende Be-
deutung beigemessenwerden muss vor dem
Hintergrund ihrer historischenLeistung,näm-
lich der Sicherungund Wahrung unseresde-
mokratischen und freiheitlichen Staates,und
ihrer gesellschaftlichenVerpflichtung der poli-
tischenBildung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Juli 2004

Tradition bindet an tragendeWerte, prägt dasSelbstverständnis und
hilft, sichmit demBerufsbilddesSoldatenzu identifizieren.Tradition
ist einewesentlicheGrundlagemenschlicher Kultur.

Maûstab für Traditionsverständnis und Traditionspflege in der Bun-
deswehrsind dasGrundgesetzund die der Bundeswehr übertragenen
Aufgabenund Pflichten. Das Grundgesetzist Antwort auf die deut-
scheGeschichte. EsgewährtgroûeFreiräume,ziehtaberaucheindeu-
tige Grenzen.Die politischenund rechtlichenBindungenverlangen,
dassdie Bundeswehr ihre militärische Tradition auf der Grundlage
einesfreiheitlichendemokratischenSelbstverständnissesentwickelt.

In der deutschenMilitärgeschichte blickt die Bundeswehrbereitsauf
eine knapp fünfzigjährige eigeneGeschichtezurück, auf die sie stolz
seinkann.In dieserZeit vollbrachtesieLeistungen,die beispielgebend
warenund sind,mit Menschen,die vorbildlich handelten.Damit wur-
den Einstellungen und Verhaltensweisenvorgelebt,die traditionswür-
dig sind. Für die Traditionsbildung in den Streitkräften ist die eigene
Tradition der Bundeswehrvon besondererBedeutung.
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Tradition ist Bestandteil der InnerenFührung,setztpolitischeund his-
torische Bildung voraus und leistet damit einen Beitrag zur Ausbil-
dung und Erziehung des Soldaten/der Soldatin als Staatsbürger/
Staatsbürgerin in Uniform. Für alle DienstgradgruppenstehenUnter-
richte und Lernmaterialien für die historischeund politischeBildung
bereit. Dagegenist Tradition keine objektive Gegebenheit,sondern
entstehtin einemDenkprozess,der Werte ausder Vergangenheitin
die Zukunft übertragenwill, weil derenSinnhaftigkeitandauert.Tradi-
tionen sind zumeistemotionalbestimmtund unterliegenVeränderun-
gen. Deshalb ist deren Auswahl auch eine Aufgabe der Generation
der jeweiligenGegenwart. Dieser Verfpflichtung ist sich die Bundes-
wehrbewusst.

49. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Mög-
lichkeit, der ¹Erinnerungsstätte Luftbrücke
Berlin e.V.ª an der TechnischenSchule der
Luftwaffe 3 in Faûberg einen Status zuzu-
erkennen,der die herausgehobeneStellungdes
Standortes Faûberg im Rahmen der Luft-
brücke, und hier vor allem auch die Betei-
ligung deutscher Soldaten an den Versor-
gungsflügen,unterstreichtund die Sammlung
und ihre Bildungsarbeit zum Bestandteil der
Bundeswehrmacht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Juli 2004

Die Einordnung der ¹ErinnerungsstätteLuftbrücke Berlin e.V.ª in
Faûbergals ¹private militärgeschichtliche Sammlungªentsprichtden
dazuim Jahr1999erlassenenRichtlinien.

Die umfasasendeDarstellungder deutschenMilitärgeschichte erfolgt
zentralin denbeidenMuseender Bundeswehrin Dresdenund Berlin.
Ergänzend zur übergreifenden Gesamtschauder Militärgeschichte
Deutschlandsin den Museen ist die besondereEntwicklung in den
Teilstreitkräften, in denTruppen-und Waffengattungensowieauf den
Gebietender Technik und Ausrüstung angemessenzu berücksichti-
gen. Dies erfolgt durch verschiedeneFormen von Sammlungen,die
seit1999alleeinemGenehmigungsverfahrenunterliegen.
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Die Konzeption für das Museumswesenin der Bundeswehrvom
14.Juni 1994und die ¹Richtlinien zur Unterstützungder politisch-his-
torischen Bildung durch militärgeschichtliche Exponate (Sammlun-
gen)ª vom 19.März 1999 des Generalinspekteurs der Bundeswehr
fordern, den Bestandund den Umfang von Sammlungendeutlich zu
begrenzenund die Genehmigungan ganzbestimmteBedingungenzu
knüpfen. Die Überprüfung der ¹ErinnerungsstätteLuftbrücke Berlin
e.V.ª nachHerausgabeder neuenRichtlinien im Jahr1999in diesem
Sinneergab,dasssie vor allem auf Grund deszwischenzeitlichange-
nommenen Umfangs als ¹private militärgeschichtliche Sammlungª
unter der TrägerschafteinesFördervereinsweiter genehmigungsfähig
ist.

Die ¹Erinnerungsstätte Luftbrücke Berlin e.V.ª in Faûberg wird
unter Beachtungder haushaltsrechtlichenVorschriftenund der gelten-
denErlasslagevor allemdurch die TechnischeSchuleder Luftwaffe 3
unterstützt.DieseUnterstützung erfolgtebisherunter anderemdurch
Restaurierung des ¹Faûberg-Flyersª, kostenloseMitnutzung eines
Teils der LiegenschaftFaûberg sowie Abgabe von ausgesondertem
Gerät und fachlicheBeratung. DieseUnterstützungwird auchweiter-
hin im Rahmender Möglichkeitengewährt.

Damit bestehtfür die ¹ErinnerungsstätteLuftbrücke Berlin e.V.ª in
Faûbergein Status,der esermöglicht,die Erinnerungsstätte zur Dar-
stellungder GeschichtedesStandortesFaûbergbeziehungsweise der
Geschichteder Truppe in Faûbergzu nutzen.

50. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wie vieledeutscheSoldatenhabenbeidemEx-
plosionsunglückam 6. März 2002 in Kabul
körperlicheSchädenerlitten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Juli 2004

Bei dem Explosionsunglück wurden zwei Soldatengetötet und fünf
Soldatenverletzt.

51. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wie viele deutscheSoldatenhaben nach die-
semUnglück Sachschädengeltendgemacht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Juli 2004

Die fünf verletztenSoldatenund die Hinterbliebeneneinesder beiden
tödlich verletztenSoldatenhabenSachschädengeltendgemacht.
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52. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

In wie vielen Fällen sind Regelungenfür eine
Entschädigungabschlieûendbearbeitet wor-
den?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Juli 2004

Den Hinterbliebenender beiden tödlich verletztenledigen Soldaten
wurdenjeweilsdasSterbegeld,die von denSoldatenbiszumTodestag
erdiente Übergangsbeihilfe und die einmalige Unfallentschädigung
ausgezahlt.Über die Rentenansprüche (Ausgleich)nach dem Solda-
tenversorgungsgesetzder fünf verletztenSoldatenwurde in allen Fäl-
len entschieden.In einemFall wurde die Entscheidungmit einer Be-
schwerdeangefochtenund eine weitere medizinischeBegutachtung
veranlasst.In einemweiterenFall wurdegegendie Entscheidungüber
eineRenteKlage beimSozialgericht erhoben.BeideSoldatensindmit
der Einstufungder Minderung der Erwerbsfähigkeit nicht einverstan-
den.

Auch überdie Anträgeauf Sachschadensersatzwurdebereitsentschie-
den. In zwei Fällen habendie SoldatenBeschwerdegegendie Ent-
scheidungen erhoben.In diesenbeidenFällen wird ein Ersatz für im
Zusammenhang mit dem Rücktransport nachDeutschlandabhanden
gekommeneGegenstände geltend gemacht. Da ein Sachschadens-
ersatznachdenVorschriftendesSoldatenversorgungsgesetzeshierfür
nicht in Betrachtkommt, wird geprüft,ob ein Ersatznachallgemeinen
zivilrechtlichenVorschriftenmöglichist.

53. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

In wie vielen Fällen stehennoch Regelungen
aus, und wie lange schätzt die Bundesregie-
rung, dassdieseabschlieûende Schadensregu-
lierungnochdauernwird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Juli 2004

Die medizinischeBegutachtungim Rahmendeseinen laufenden Be-
schwerdeverfahrens gegenden Rentenbescheid wird in etwa sechs
Wochenabgeschlossensein,sodassüber die Beschwerdeentschieden
werdenkann. Zur Dauer desKlageverfahrensbeim Sozialgerichtist
keinePrognosemöglich.Zur Dauer der Beschwerdeverfahrenwegen
abhandengekommener GegenständekönnenkeineverlässlichenAus-
sagengemachtwerden,weil unter anderemdie Ermittlungenüberden
Verbleibder Gegenständenochnicht endgültigabgeschlossenwerden
konnten.In einemder Fälle hängtdie Abwicklung auûerdemvon der
Mitwirkung desBetroffenenab.

54. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

WelcheVorgabengibt esfür Soldaten,die im
Rahmender Verbändeund EinheitenSeminar-
fahrten zum Beispielzum DeutschenBundes-
tag nach Berlin machen,und sind diese mit
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Einschränkungen finanzieller und zeitlicher
Art verbunden,so dassSoldateneine Anreise
am Vorabend, bzw. die Abreise am Morgen
nach dem Seminarnicht möglich ist, obwohl
diesvon der Reisebelastung sinnvollerwäre?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 7. Juli 2004

Der staatsbürgerlicheund völkerrechtlicheUnterricht der Soldatinnen
und Soldatenkann durch Besucheund Exkursionenvertieft und er-
weitert werden,wenndiesevorwiegend historischen,politischenoder
zeitgeschichtlichen Inhalt haben. Einzelheiten sind in dem Ministe-
rialblatt des Bundesministers der Verteidigung VMBl Nr. 11/2000
S.266ff. geregelt.

Für UnterrichtsfahrtenzumBesuchvon öffentlichenArbeitssitzungen
demokratischer Körperschaften gibt es gemäû VMBl keine Entfer-
nungsbegrenzung.Die Dauer der Fahrt richtet sich nach der jeweili-
gen Entfernung beispielsweisezur Kreisstadt,Landes-,Bundeshaupt-
stadt oder den VersammlungsortendesEuropäischenParlamentsin
Brüssel,Straûburgoder Luxemburg, darf jedoch 3 Tagenicht über-
schreiten.Wie die An- und Abreiseim Einzelfall gestaltetwird, obliegt
denzuständigenVorgesetzten.

Generellist zu prüfen, ob der Unterrichtszweck nicht auchdurch den
Besucheiner näher gelegenendemokratischen Körperschaft erreicht
werdenkann. Unterrichtsfahrtenins Auslandsind auf Ausnahmefälle
zu begrenzen.

Die GenehmigungderartigerUnterrichtsfahrtenwird von der nächst-
höherenKommandobehörde/demnächsthöheren Amt unter der Be-
teiligung des Leiters der Abteilung Verwaltung als Beauftragten für
den Haushalterteilt. Haushaltsmittel sind für Maûnahmen der politi-
schenBildung in der Regelin ausreichendemMaû vorhanden.Bei Be-
darf sindsieauf demMittelverteilerwegnachzufordern.

55. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Auf welcheHöhe beliefensich die Kosten für
die Auslandseinsätzeder Bundeswehrin den
Jahren2003und 2002(bitte nach Jahrenund
Einsatzländern auflisten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 14. Juli 2004

Im Zusammenhang mit deninternationalen± humanitärenund sonsti-
gen± Einsätzender Bundesehrwurden in den Jahren2002und 2003
folgendeeinsatzbedingteZusatzausgabengeleistet:
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Einsatz/Einsatzgebiet Ausgaben2002 Ausgaben2003

SFOR,Bosnienund Herzegowina 153,4Mio. E 118,0Mio. E
KFOR, ProvinzKosovo 375,0Mio. E 348,5Mio. E
ESSENTIAL HARVEST, Mazedonien 6,5Mio. E
TASK FORCE FOX, Madzedonien 29,8Mio. E 7,0Mio. E
ALLIED HARMONY, Mazedonien 1,0Mio. E
EU-Operation CONCORDIA, Mazedonien 2,6Mio. E
ENDURIN G FREEDOM u.a.Horn von Afrika
und Straûevon Gibraltar 315,7Mio. E 219,2Mio. E
ISAF, Afghanistanund Usbekistan 306,2Mio. E 383,3Mio. E
UNOMIG, Georgien 0,5Mio. E 0,4Mio. E
EU-Operation ARTEMIS, DemokratischeRepublik Kongo 4,3Mio. E
Ausgabenfür die spezifischeund ausrüstungsmäûigeBefähigung
sowieEinsatzvorbereitungder EinsätzeSFOR und KFOR im Inland 315,0Mio. E 268,5Mio. E

Gesamtsumme 1502,1Mio. E 1352,8Mio. E.

Der HaushaltsausschussdesDeutschenBundestageswird halbjährlich
über die Ausgabenentwicklung im Zusammenhang mit den Einsätzen
unterrichtet.

56. Abgeordneter
Hans
Raidel
(CDU/CSU)

Welche nach marktüblichen Parametern be-
rechnetenKosten entstehenim laufendenJahr
für die Instandhaltungund den Bauunterhalt
von Bauwerkender Bundeswehr,und welche
Kostenminderung wird in diesemZusammen-
hangauf Grund der internen Optimierung im
Liegenschaftswesen der Bundeswehr für das
Jahr2005prognostiziert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 14. Juli 2004

Die Kosten der Bauunterhaltung bei der Bundeswehr werdengemäû
den Richtlinien für die Durchführung von BauaufgabendesBundes
ermittelt. Der so ermittelte Bedarf für Bauunterhaltungsmaûnahmen
der Bundeswehr beziffert sich für das Jahr 2004 auf insgesamt
1,5Mrd. Euro.

Kosteneinsparungenim Bereichder Bauunterhaltungergebensichim
Rahmen der Transformation der Bundeswehrin erster Linie durch
die Optimierung der Stationierung und Freimachungentbehrlicher
Liegenschaften. SeitdemJahr2000wurdenmehrals160Liegenschaf-
ten durch die Bundeswehrfrei gemachtund zur Verwertungabgege-
ben.Weitere286 Liegenschaften sind zur Abgabevorgesehen.Dabei
ist dasbis zum Jahresende2004zu erarbeitendeneueStationierungs-
konzeptnochnicht berücksichtigt.

Die sichdarausergebendeBedarfsminderungfür die Bauunterhaltung
hat zwar zu einer planerischenEntlastunggeführt. Die Freimachung
von Liegenschaftensetzt lediglich Planungsmittelfrei. Die verfügba-
ren Haushaltsmittelwerdenin vollem Umfang dringend für die bau-
liche Herrichtung der verbleibenden Liegenschaftenund den Abbau
desInvestitionsstausbenötigt.
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Die interneOptimierungdesLiegenschaftswesenswirkt sichinsbeson-
dereauf die Personal-und Betriebstitel, jedochnur untergeordnet auf
die Bautitelaus.

57. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(Saalstadt)
(CDU/CSU)

Warum wurde1996die StellungSalzwoogder
LuftwaffenübungsanlagePolygone nach Pir-
masensauf denGrünbühl verlegt,und wie lan-
gedauerteder Verlegungsvorgang?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 13. Juli 2004

In der StellungSalzwoogwurde im RahmendesPolygone-Betriebes
ausschlieûlichvon denUS-StreitkräftenbereitgestelltesGerät genutzt.
Die Stellung wurde vor allem aufgrund der unzureichenden Zuwe-
gung und der durch die Bewaldung beeinträchtigten Radarsicht für
denweiterenPolygone-Betrieb alsungeeignetbewertet.Die US-Streit-
kräfte entschieden daraufhin, ihr Gerät in die zudeminfrastrukturell
besserausgestattete Stellung Pirmasens-Grünbühl zu verlegen.Der
Vorgangwurde von den US-Streitkräftenauf den Zeitraum 1995bis
1996 datiert. GenauereInformationen über die Verlegedauerliegen
der Bundeswehrnicht vor.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

58. Abgeordnete
Michaela
Noll
(CDU/CSU)

Wann startetder in einer Pressemitteilung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugendvom 1. Juli 2004verspro-
cheneAusbauder Kinderbetreuung insbeson-
dere für die unter Dreijährigen, und wie stellt
sichdie Bundesregierung die Finanzierung des
Projektsvor?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 12. Juli 2004

Zur Umsetzung diesesin der Koalitionsvereinbarung vorgesehenen
Vorhabenshat dasBundesministerium für Familie, Senioren,Frauen
und Jugend den Referentenentwurf eines Tagesbetreuungsausbau-
gesetzesvorgelegt.DieserEntwurf ist in den letztenWochenmit den
Bundesressorts, den Fachverbändenund den Ländern abgestimmt
worden.Die Beschlussfassung im Bundeskabinett ist für dessenkom-
mendeSitzungvorgesehen.Nach der Kompetenzordnung desGrund-
gesetzesist die Ausführung und Finanzierung Aufgabe der Länder
und Kommunen. Im Hinblick auf die durch dasGesetzentstehende
Kostenbelastung für die Kommunen ist bereitsin der Koalitionsver-
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einbarungeineEntlastungder Kommunenab demJahr2005in Höhe
von jährlich 1,5 Mrd. Euro zum Ausbauder Tagesbetreuung vorgese-
hen.

DiesesZiel war bereitsmit demGesetzgebungsverfahrenzum Vierten
GesetzübermoderneDienstleistungen am Arbeitsmarkt (vgl. Bundes-
tagsdrucksache15/1516,S.90) angestrebtworden.DieseEntlastungs-
wirkung wurde jedoch von Seitender kommunalenSpitzenverbände
im Hinblick auf die Kostenpositionder Unterkunftskosten im Rah-
men desArbeitslosengeldes II in Frage gestellt.Mit der Beteiligung
des Bundesan den Kosten der Unterkunft auf der Grundlage des
kommunalenOptionsgesetzes(§46 Abs.5 bis 10 SGBII) wird sicher-
gestellt,dassdie Kommunen ¹durch dasVierte Gesetzfür moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der sich
aus ihm ergebenden Einsparungender Länder um jährlich 2,5 Mrd.
Euro entlastetwerdenª (§46 Abs.5 SGBII). Damit steht ihnen ab
2005der gesamtefür den Ausbauder Kinderbetreuung vorgesehene
Betragzur Verfügung.

59. Abgeordnete
Michaela
Noll
(CDU/CSU)

Wann konkret ist mit dem angekündigtenGe-
setzentwurf zum Tagesbetreuungsgesetz zu
rechnen,und wie wird der Ausbauder Kinder-
betreuungder unter Dreijährigenausgestaltet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 12. Juli 2004

Bereits§24 SGBVIII in der gegenwärtigen Fassungenthält die Ver-
pflichtung der Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Ge-
meindenmit eigenemJugendamt als örtlichem Träger der Jugendhil-
fe, für Kinder im Alter unter drei JahrennachBedarfPlätzein Tages-
einrichtungenvorzuhalten.Im Rahmendes Tagesbetreuungsausbau-
gesetzes,das die Vorschriften des Achten BuchesSozialgesetzbuch
Kinder- und Jugendhilfe (SGBVIII) ändert und ergänzt,ist vorgese-
hen,dasallgemeineKriterium ¹nach Bedarfª im Gesetzselbstzu kon-
kretisieren.Um weitergehendesLandesrechtnicht zu gefährden,wer-
den Kriterien für einen Mindestbedarf festgelegt.Künftig sollen die
Kommunenverpflichtetwerden,mindestensfür diejenigenKinder im
Alter unter drei Jahren ein Betreuungsangebotvorzuhalten, deren
Wohl nicht gesichertist und derenEltern erwerbstätig sind, eine Er-
werbstätigkeitaufnehmenoder sichin einerberuflichenBildungsmaû-
nahmebefinden.

Da in denwestlichenFlächenstaatennicht davonausgegangenwerden
kann, dassdiesesMindestniveau zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
(Anfang 2005) zur Verfügung steht,wird den kommunalenGebiets-
körperschafteneineÜbergangsfrist bis spätestenszum Jahr 2010ein-
geräumt.

60. Abgeordnete
Michaela
Noll
(CDU/CSU)

Wie soll angesichtsder derzeitigen angespann-
ten Finanzsituationder Kommunen die finan-
zielleAusgestaltung der Kommunendetailliert
aussehen,um die bessereBetreuungsmöglich-
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keit für Kinder unter drei Jahrensicherzustel-
len, und welcherechtlichenMaûstäbewird die
Bundesregierung an die pädagogischeQualität
für frühkindliche Bildung und bedarfsgerechte
Betreuungder unter Dreijährigenlegen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 12. Juli 2004

Zur Frageder Finanzierung verweiseich auf meineAntwort zur Fra-
ge58. Zur Qualität der Tagesbetreuung regelt bereits §22 Abs.2
SGBVIII in der geltendenFassung,dassdie Aufgabeder Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungendie Betreuung,Bildung und Erzie-
hung desKindes umfasst.In dem Gesetzentwurf werdendarüberhi-
nausMerkmale für die Qualität der Tageseinrichtungenund der Kin-
dertagespflegefestgelegt,die von den Ländern näher auszugestalten
sind.Dabei soll die Kindertagespflege(¹Tagesmütterª) mittelfristig zu
einem gleichrangigenAngebot ausgebaut werden.Zu diesemZweck
werdenKriterien für die persönliche Eignung der Tagespflegeperson
formuliert sowie Vorgaben für die Zusammensetzungdes vom Ju-
gendamtgezahltenPflegegeldesfestgelegt.Darüber hinausenthältder
Entwurf auchAnreize zur Qualifzierungder privat vermitteltenKin-
dertagespflege.

61. Abgeordnete
Michaela
Noll
(CDU/CSU)

Wie rechtfertigt die Bundesregierung die
Rücknahme des Gesetzes zur Kinderbe-
treuung (FINANCI AL TIMES DEUTSCH-
LAND vom 1. Juli 2004) vor dem Hinter-
grund der notwendigen Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und angesichtsder Tat-
sache, dass fehlende Kitas einem Kinder-
wunschentgegenstehen, in einer Zeit, wo die
demographische Entwicklung in Deutschland
zeigt, dassunser Land dringend Nachwuchs
braucht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 12. Juli 2004

Die Bundesregierung hat nicht die Absicht, den Gesetzentwurf
zurückzunehmen.

62. Abgeordneter
Dr. Norbert
Röttgen
(CDU/CSU)

In welchem Umfang ermöglicht bestehendes
Recht eine interkommunale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe,
und teilt die Bundesregierung die Auffassung,
dassnachder derzeitigen Rechtslagedie Füh-
rung eines gemeinsamen Jugendamtes durch
mehrereörtliche Träger der Jugendhilfe nicht
möglichist?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 25. Juni 2004

Eine interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kinder-
und Jugendhilfe kann auf Grundlagedes§69 Abs.4 AchtesBuchSo-
zialgesetzbuch(SGBVIII) erfolgen.Danachkönnenverschiedeneört-
liche Träger zur Durchführung einzelner Aufgaben gemeinsame
Diensteund Einrichtungenerrichten.Im Hinblick auf die kommunale
Gebietsreform sind die kommunalen Gebietskörperschaften jedoch
regelmäûigin der Lage, im Rahmenihrer Gesamtverantwortungdie
Aufgaben eigenständigzu erfüllen. Dementsprechend wird auch in
der Praxisvon dieserMöglichkeit wenigGebrauchgemacht.

Grundsätzlich sind gemäû§69 Abs.3 SGBVIII die örtlichen Träger
verpflichtet, jeweilsein eigenesJugendamtzu errichten.Örtliche Trä-
ger der Jugendhilfesind die Kreise und die kreisfreien Städte(§69
Abs.1 Satz2 SGBVIII). Davon abweichendbeinhaltet §69 Abs.2
SGBVIII einenLandesrechtsvorbehalt,der denLänderndie Möglich-
keit eröffnet, auch kreisangehörige Gemeindenauf Antrag zu örtli-
chenTrägern zu bestimmen, wenn ihre Leistungsfähigkeit zur Erfül-
lung der sichdarausergebendenAufgabengewährleistetist.

Damit soll demBedürfnisder LänderRechnunggetragenwerden,lan-
desspezifischeBesonderheitenzu berücksichtigenund auf sieeinzuge-
hen. Von dieserMöglichkeit hat insbesondere das Land Nordrhein-
WestfalenumfassendGebrauchgemacht.

63. Abgeordneter
Dr. Norbert
Röttgen
(CDU/CSU)

Welche Sachgründesprechenfür und gegen
die gemeinsameFührung eines Jugendamtes
durchmehrereörtlicheTräger?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 25. Juni 2004

Ein gemeinsames JugendamtmehrererKreise wird wegender räumli-
chenAusdehnungund der damit verbundenenBürgerferneseineAuf-
gaben kaum pflichtgemäû wahrnehmen können, denn es geht hier
grundsätzlichum Aufgaben,die dendirektenKontakt mit denbetrof-
fenenKindern und Jugendlichenund ihren Eltern unbedingtnotwen-
dig machen.Nicht zuletztaufgrunddesdurchdie Jugendhilfe zu erfül-
lendenSchutzauftragesist die Niedrigschwelligkeit von Hilfen und Be-
ratung ein dringendesBedürfnisder Jugendhilfe.Vor diesemHinter-
grund blieben Überlegungen zu einem Zusammenschluss mehrerer
örtlicher Trägerzur Errichtung einesgemeinsamen Jugendamtesunse-
resWissensbislangohnePraxisbezug.

Sind mehrere kreisangehörige Gemeindenals einzelneGemeinden
nicht genügendleistungsfähigfür die Errichtung eines eigenenJu-
gendamtes,bleibt daher ± entsprechend der Grundsatzregelung in
§69Abs.1 SGBVIII ± der Kreis alsnächsthöhereVerwaltungseinheit
die geeigneteVerantwortungsebene,da auchdie korrespondierenden
Organisationseinheitenwie Schul-,Gesundheits-und Sozialämterdort
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angesiedeltsind.Schwierigkeitenwürdeein Zusammenschlussauchin
Bezug auf die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes(Behörde und
Jugendhilfeausschuss)mit sich bringen, da eine Verwaltungsgemein-
schaftmehrererGemeinden regelmäûigdie bundesrechtlichen Vorga-
ben über die BesetzungdesJugendhilfeausschussesnach §71 Abs.1
SGBVIII nicht erfüllenwird.

64. Abgeordneter
Dr. Norbert
Röttgen
(CDU/CSU)

Ist eine ¾nderung der geltendenRechtslage
geplant, um eine gemeinsameFührung eines
Jugendamtesdurch mehrereörtliche Trägerzu
ermöglichen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 25. Juni 2004

Aus denvorstehendgenanntenGründenist eine¾nderungder gelten-
denRechtslagenicht geplant.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

65. Abgeordneter
Dr. Wolf
Bauer
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung auf die Stellungnah-
me der EU-Kommission vom 19.Dezember
2003 zum Vertragsverletzungsverfahren der
EuropäischenKommission gegendie Bundes-
republik Deutschland(Vertragsverletzungsver-
fahren Nr. 2002/4428), dessen Gegenstand
§43 Abs.1 und §73 Abs.1 Arzneimittelgesetz
in ihrer bis zum 31.Dezember2003geltenden
Fassungsowie§14 Apothekengesetzsind, ih-
rerseitsseit dem 19.Dezember2003 Stellung
gegenüberder EU-Kommission genommen,
und wennja, welchenInhalts?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 3. Juni 2004

Die Bundesregierunghat mit Schreiben vom 19.Februar 2004 der
Kommission der EuropäischenGemeinschafteneine Mitteilung zu
der mit Gründen versehenenStellungnahmevom 19.Dezember2003
zum Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2002/4428 [C(2003) 4909]
übermittelt. Darin wurde eine Überarbeitung der von der Kommis-
sion bemängeltenVorschriften angekündigtmit dem Ziel, auchApo-
theken anderer Mitgliedstaaten der EuropäischenUnion den Ab-
schlussvon Versorgungsverträgenmit deutschenKrankenhäusernzu
ermöglichen.Gleichzeitig wurde deutlich gemacht,dass eventuelle
Neuregelungen dem Patientenschutz und der Anwendersicherheit in
Krankenhäusern ausreichendRechnung tragen müssen.Dies stehe
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auch mit dem Urteil des EuropäischenGerichtshofes(EuGH) vom
11.Dezember2003 in der RechtssacheC-322/01DeutscherApothe-
kerverbande.V. ./. 0800 DocMorris NV und JacquesWaterval im
Einklang.

Ziel der Bundesregierungist es,ein Verfahrenvor demEuGH zu ver-
hindern. Denn im Hinblick auf die bisherigeEuGH-Rechtsprechung
zumfreien Warenverkehr und zu FragendesLokalitätsprinzipsist da-
von auszugehen,dassdie bishergeltendennationalenRegelungenvor
dem EuGH keinen Bestand haben werden. Die Bundesregierung
strebt nun an, eineRechtskonzeption für die Arzneimittelversorgung
von Krankenhäusern zu entwickeln,die dasbisherigehoheSchutzni-
veau(Arzneimittelsicherheit,Anwendersicherheit,Versorgungssicher-
heit mit Arzneimitteln in Krankenhäusern) beibehältsowiedie Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit bei der Versorgungvon Krankenhäusern
mit Arzneimitteln fördert und dennochden Anforderungen desEG-
Vertragesund der EuGH-Rechtsprechunggerechtwird.

66. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

Wie ist der Standdesnach§43bSatz2 deself-
ten BuchesSozialgesetzbuch(SGBXI) für die
Regelungder Kosten für die medizinischeBe-
handlungspflege durch die gesetzlichenKran-
kenkassenzu erlassendenGesetzes?

67. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

Wie plant dasBundesministerium für Gesund-
heit und SozialeSicherungdie Regelungdes
§43b SGBXI bis zum 1. Januar 2005 umzu-
setzen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 15. Juli 2004

Im Rahmender Konsensgesprächezum Gesetzzur Modernisierung
der gesetzlichenKrankenversicherung(GMG) haben sich die Ver-
handlungspartner daraufverständigt,die Finanzverantwortung für die
medizinischeBehandlungspflege in zugelassenenstationärenPflege-
einrichtungenerst ab 2007 auf die gesetzlicheKrankenversicherung
zu übertragen.

Die dazunotwendigen¾nderungendesSGBXI werdenin einemGe-
setzentwurfvorgesehen,der unmittelbar nach der Sommerpauseein-
gebrachtwird.

Die Leistungender medizinischen Behandlungspflege in stationären
Pflegeeinrichtungen stelleneinen nicht unwesentlichen Teil desLeis-
tungsgeschehens bei stationärerPflegedar. Es ist dahersachgerecht,
die Finanzierungder medizinischenBehandlungspflegezeitgleichmit
der endgültigenAusgestaltung der stationärenPflegeleistungenzu re-
geln.Dies solltenicht losgelöstvon einer umfassenderenReform der
Pflegeversicherung geschehen.Da die Diskussionhierübernochnicht
abgeschlossenist, werden die derzeitigenÜbergangsregelungenzur
Finanzierung der medizinischen Behandlungspflegein stationären
Pflegeeinrichtungensowiezur Geltung der stationärenSachleistungs-
pauschalenbis2007verlängert.
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68. Abgeordneter
Herbert
Frankenhauser
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Zusatz-
Software¹Verax-Listeª zur Statusüberprüfung
von Krankenkassen-Chipkarten?

69. Abgeordneter
Herbert
Frankenhauser
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bei positivemBeurtei-
lungsergebnisbereit, eine verbindliche Nut-
zung dieser Software bei allen gesetzlichen
Krankenkassen zur Reduzierung des jährli-
chenBetrugsschadensin Höhe von einerMrd.
Euro zu verfolgen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 12. Juli 2004

Die ¹Verax-Listeª, die Auskunft über die Gültigkeit und den Zuzah-
lungsstatuseiner Krankenversichertenkartegebensoll, ist bisher mit
der BetriebskrankenkasseVerkehrsbau Union Berlin erprobt worden.
Es obliegt der Selbstverwaltung zu beurteilen, ob diesesSoftware-
programmund diesesVerfahrengeeignetsind, im Bereichder gesetz-
lichen Krankenversicherung eingesetztzu werden. Die Selbstver-
waltung wird auch über die Wirksamkeit und Durchführbarkeit des
Verfahrens,insbesondere bei einembundesweiten und alle Versicher-
ten einschlieûendenEinsatzzu entscheidenhaben.

70. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung vor dem Hinter-
grund des in §12 des Bundessozialhilfegeset-
zes (BSHG) statuierten Bedarfsdeckungs-
grundsatzesfür Beziehervon laufender Hilfe
zum Lebensunterhaltnach dem BSHG auf-
grund der zusätzlichenfinanziellen Belastun-
gen durch die Eigenbeteiligungbei der Ge-
sundheitsreform die Notwendigkeit zur Anhe-
bung des Regelsatzes, und wenn ja, wann ist
mit einerUmsetzungzu rechnen?

Antwort des Staatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 2. Juni 2004

Nein. Der Gesetzgeber hat mit der ¾nderungder Regelsatzverord-
nung im RahmendesGesetzeszur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung festgelegt,dassdie Eigenbeteiligungen von So-
zialhilfeempfängern ausdem Regelsatzzu deckensind. Diese Belas-
tung verstöûtnicht gegendasBedarfsdeckungsprinzip.

Ist ein Sozialhilfeempfängerim Einzelfall nicht in der Lage,die Eigen-
beteiligungenauseigenerKraft aufzubringen,kann der Sozialhilfeträ-
ger den BetragalsDarlehenvorschieûenund in den nächstenMona-
ten mit dem Sozialhilfeanspruch verrechnen.Eine Notwendigkeit zur
Anhebungder Regelsätzewird nicht gesehen.
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71. Abgeordnete
Gisela
Piltz
(FDP)

Unterstützt die Bundesregierung Bestrebun-
gen,flächendeckende Gentestsan Neugebore-
nen durchzuführen, die der Diagnoseseltener
Erbkrankheiten dienen und mit den dadurch
gewonnenen Ergebnissen eine europäische
Gendatenbank errichtetwerdensoll?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 8. Juli 2004

Auf der GrundlagedesFünften BuchesSozialgesetzbuch(SGBV) be-
stehenim Rahmender gesetzlichenKrankenversicherungRichtlinien
desBundesausschussesder ¾rzte und Krankenkassen (jetzt Gemein-
samer Bundesausschuss)über die Früherkennungvon Krankheiten
bei Kindern bis zur Vollendungdes6. Lebensjahres(¹Kinder-Ri chtli-
nienª), in denenauchNeugeborenenuntersuchungen im Hinblick auf
angeboreneErkrankungen festgelegtsind. Diese Erkrankungen sind
z.T. genetischbedingt.Mittels dieserseitca.vier JahrzehntenallenEl-
tern angebotenenUntersuchungen können angeboreneStoffwechsel-
störungenfrüh erkannt und schwerwiegendeEntwicklungsstörungen
durchFrühbehandlungverhindertwerden.

Es ist allgemeinerKonsensund wird auchinsoweitvon der Bundesre-
gierung unterstützt, dassdas Neugeborenen-Screeningals frühdiag-
nostischeSuchmethodenur bei den Erkrankungensinnvoll und hilf-
reich ist, für die Möglichkeitender Frühbehandlungbestehen.Sowür-
de z.B. die Phenylketonurie (PKU) unbehandelt in kurzer Zeit zu
schwerergeistigerBehinderungführen,die jedochdurch konsequente
Diät verhindert werden kann. Die Entscheidungüber den Umfang
desNeugeborenen-Screeningsim Rahmender gesetzlichenKranken-
versicherungobliegtdemGemeinsamenBundesausschuss.

Über die Errichtung einereuropäischenGendatenbankmit im Neuge-
borenen-Screening gewonnenenErgebnissenist hier nichtsbekannt.

72. Abgeordnete
Gisela
Piltz
(FDP)

Wie bewertetdie Bundesregierung die Auswir-
kungen auf den Datenschutzin Deutschland,
wenn eine entsprechende europäischeRicht-
linie die BundesrepublikDeutschlandzur Um-
setzungverpflichtet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 8. Juli 2004

Da die EuropäischeUnion nach dem EG-Vertrag keine Kompetenz
für eine Richtlinie über die Vornahme genetischerUntersuchungen
bei Menschenhat, stellt sichdie Frageder Auswirkung einer solchen
Richtlinie auf denDatenschutzin Deutschlandnicht.
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73. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Mit welchemNachdrucksetztsichdie Bundes-
regierungfür die Fortführung der Lepra-Elimi-
nationsstrategie der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) im Zeitraumnach2005angesichts
der derzeitnoch ungeklärtenfinanziellenAus-
stattungein?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 12. Juli 2004

Über die Fortführung der Lepra-Eliminationsstrategieder WHO wird
bei der kommendenWeltgesundheitsversammlungim Mai 2005 im
Rahmender Beratungund Verabschiedung desWHO-Haushaltesfür
dasBiennium 2006/2007entschiedenwerden.Der Haushaltsentwurf
wird im Dezember2004denWHO-Mit gliedstaatenübersandtwerden.
Anhand diesesEntwurfs wird zu prüfen sein,ob die der Lepra-Elimi-
nationsstrategie zugewiesenenfinanziellen Mittel ausreichen.Die
deutscheDelegationwird bei den Haushaltsberatungenauf eine aus-
reichendeFinanzierungdurch reguläreHaushaltsmittel drängen,ggf.
unter EinsparungenanandererStelle.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

74. Abgeordneter
Robert
Hochbaum
(CDU/CSU)

Ist es richtig, dass es die Bundesregierung
zurzeit im Zusammenhang mit dem Umzug
der EuropäischenAgentur für Flugsicherheit
(EASA) von Köln nach Brüsselablehnt,glei-
che Rahmenbedingungenzu schaffenwie sie
in fast allen anderenFällen seitensder Gast-
länder den europäischen Agenturen einge-
räumt werden,wie z.B. Immunität bzw.Diplo-
matenstatusdes Direktoriums sowie Entfall
der Mehrwertsteuerfür Umzugsanschaffungen
der Mitarbeiter, und wenn nein, welcheRah-
menbedingungenhat siegeschaffen?

75. Abgeordneter
Robert
Hochbaum
(CDU/CSU)

Wenn ja, welche Beweggründe hat die Bun-
desregierung für die Entscheidung,dass der
EASA nicht gleiche Entwicklungsmöglichkei-
ten wie Agenturenin anderenGastländernein-
geräumtwerden,und wie lautensie?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 7. Juli 2004

Die Bundesregierung legt Wert darauf, dass für den Umzug der
EASA von Brüsselnach Köln die dem europäischenRecht entspre-
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chendenRahmenbedingungeneingeräumtwerden.Dieseergebensich
ausdem Protokoll über die Vorrechteund Befreiungender Europäi-
schen Gemeinschaften, auf das ausdrücklich Artikel 21 der Grün-
dungsverordnung der EASA verweist(vgl. ebensoArtikel 113der VO
zu dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante sowie
Artikel 61 der VO zur Arzneimittelagentur EMEA in London), sowie
ausden Regelungenfür Beamteund sonstigeBeschäftigte der Euro-
päischenGemeinschaften (Personalstatut).

DieseeuropäischenBestimmungengeltenin Deutschlandunmittelbar.
Die Bundesregierung ist derzeitdabei,die praktischeAnwendungmit
der EASA festzulegen. Die EinräumungeinesDiplomatenstatussowie
Mehrwertsteuerbefreiungenfür die Mitarbeiter der Agenturen sind
nach den europäischenBestimmungennicht vorgesehen.Allerdings
sollenErleichterungen bei der Einfuhr von persönlichen Gütern (ein-
schlieûlichKfz) gewährtwerden.Zudem ist darauf hinzuweisen, dass
für Amtshandlungen der Mitarbeiter der EASA nach dem Personal-
statut Befreiung von der Gerichtsbarkeit gemäûder dort beschriebe-
nenBestimmungenbesteht.

76. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung das verbindliche
Mitführen einer Warnwestefür alle Kraftfahr-
zeuge± und nicht nur wie bisher für Dienst-
fahrzeuge ± in Deutschland vorzuschreiben,
nachdemdies in vielen europäischenLändern
wie Italien ab1. April 2004,Spanienab24.Ju-
li 2004,Portugal ab Ende 2004und nunmehr
auchin Österreichab1. Juli 2005rechtlichver-
bindlich geregeltist und deutscheAutofahrer
beimBesuchdieserLändereineentsprechende
Westemitführen müssen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Juli 2004

Nein. Eine gesetzlichePflicht für alle Kraftfahrzeugführer, Warnwes-
ten mitzuführen, wärein Erwägungzu ziehen,wennein hinreichender
Nachweiserbrachtwird, dassdieserforderlich, geeignetund verhält-
nismäûigim Hinblick auf den angestrebtenErfolg, die Verbesserung
der Verkehrssicherheit, ist. EntsprechendeErkenntnisseliegenbisher
nicht vor. Dasfreiwillige Mitführen von Warnwestenwird begrüût.

Die Erfahrungenim europäischenAusland werdenvon der Bundes-
regierungaufmerksamverfolgt.

77. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, der von Bun-
deskanzlerGerhard Schröderam 1. Mai 2004
in Zittau betontenhohen Priorität des grenz-
überschreitenden Straûenbauvorhabens der
BundesstraûeB 178 für die Bundesrepublik
Deutschlanddadurchzu entsprechen,dassdie
finanziellen Mittel für die Realisierung des
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baureifenTeilabschnitts(BrückeBundesstraûe
B 6 Löbau-Nord)nochin diesemJahrbereitge-
stelltwerden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Juli 2004

Die neuen Bundesländer werden aufgrund ihres infrastrukturellen
Nachholbedarfs nachwie vor überproportional mit Mitteln ausgestat-
tet. Im Vergleich der neuenLänder untereinandernimmt dabei der
Freistaat Sachsen mit zugewiesenenStraûenbaumitteln von ca.
5,5Mrd. Euro im Zeitraum 1991 bis 2003 die absoluteSpitzenposi-
tion ein.

Durch die BereitstellungzusätzlicherMittel zu Lastenanderer,eben-
fallsauf die Mittelbereitstellung für dringendeStraûenbaumaûnahmen
angewieseneBundesländer,wurde vom Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau-und Wohnungswesenbereitsin diesemJahr dem Wunsch
desFreistaatesSachsen,die drei groûenAutobahnprojekteA 17,A 38
und A 72besondersvordringlich zu finanzieren,entsprochen.

Die Beschlüsseim Vermittlungsausschussvom 15.Dezember 2003
zum Subventionsabbaunach den Vorschlägender Ministerpräsiden-
ten Roland Koch und PeerSteinbrückhabenKonsequenzen für den
weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Den Ergebnissendes
Vermittlungsausschusseshaben sowohl der Bundesratals auch der
DeutscheBundestagzugestimmt.Sie bedeuten,dasseine strengere
Priorisierung der Vorhabenvorgenommenwerdenmussund grund-
sätzlich laufende Maûnahmen Vorrang vor weiteren Baubeginnen
haben.

Aufgrund dessenist gegenwärtigkeine Aussagezum Baubeginndes
sich noch im Planfeststellungsverfahrenbefindlichen Abschnittesder
BundesstraûeB 178nördlich Löbau möglich.

78. Abgeordneter
Stephan
Mayer
(Altötting)
(CDU/CSU)

Wann gedenkt die Bundesregierung die
Verhandlungen mit Österreich hinsichtlich
des Ausbaus der Bahnstrecke München±
Mühldorf±Freilassing±deutsch/österreichische
Grenzegemäûder neuestenEinstufungdieser
Bahnstreckeals ¹Internationales Projektª im
Bundesschienenwegeausbaugesetz aufzuneh-
men?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 14. Juli 2004

Der Ausbau der StreckeMünchen±Mühldorf±Freilassingist bereits
Gegenstandder ¹Vereinbarung zwischendem Bundesminister für
Verkehr, Bau-und Wohnungswesender BundesrepublikDeutschland
und dem Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr der Republik
Österreich zur Verbesserungder Leistungsfähigkeit der grenzüber-
schreitendenEisenbahnstreckenim Donaukorridor Passau/Salzburgª
vom 22.November 1999.Der AufnahmeweitererVerhandlungen mit
Österreichbedarfesdeshalbnicht.
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79. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

Wie will die Bundesregierung die in der Ana-
lyseder Investitionszulage(¹Inanspruchnahme
und Wirkungen der Investitionszulagefür den
Mietwohnungsbereichª,Endbericht des Insti-
tutes für Stadtforschungund Strukturpolitik
GmbH, im Auftrag des Bundesministeriums
der Finanzen, des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und des
Bundesamtes für Bauwesenund Raumord-
nung, Juni 2004) für Modernisierung von
Mietwohnungenin denneuenLänderngewon-
neneErkenntnisumsetzen,dassdamit die Re-
vitalisierung der Innenstädte und besonders
die Ziele desStadtumbausOst unterstütztwer-
densollen?

80. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

Wie will die Bundesregierung die in der Ana-
lyseder Investitionszulage(¹Inanspruchnahme
und Wirkungen der Investitionszulagefür den
Mietwohnungsbereichª,Endbericht des Insti-
tutes für Stadtforschungund Strukturpolitik
GmbH, im Auftrag des Bundesministeriums
der Finanzen, des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und des
Bundesamtes für Bauwesenund Raumord-
nung, Juni 2004) für Modernisierung von
Mietwohnungenin denneuenLänderngewon-
neneErkenntnisumsetzen,dassdie Förderung
nachdem KfW-Programm 2003(KfW = Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau) nicht wirksam
genugist, um die FörderungnachdemInvesti-
tionszulagengesetz auch nur annähernd zu
ersetzen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Juli 2004

Nach gegenwärtiger Rechtslageist die Investitionszulage für die Mo-
dernisierungvon Mietwohnungen bis zum Jahresende2004befristet.
Das im Juni 2004veröffentlichte Gutachtenüberdie ¹Inanspruchnah-
me und Wirkungen der Investitionszulagefür den Mietwohnungsbe-
reichª beinhalteteine umfassendeSachstandsdarstellungund schlägt
verschiedeneVarianten einer Verlängerung der Investitionszulage
vor. Die Bundesregierung wird nach sorgfältiger Prüfung der Ergeb-
nissedesGutachtensund unter Berücksichtigung der Auswirkungen
auf den Bundeshaushaltzusammenmit denLändern rechtzeitigdarü-
ber entscheiden,welcheKonsequenzenausdem Gutachtenzu ziehen
sind.

81. Abgeordneter
Hans-Joachim
Otto
(Frankfurt)
(FDP)

Welche Kosten sind bisher für die Vorberei-
tung des Abrissesdes Palastesder Republik,
für die Planung eines Architektenwettbewer-
besund für sonstigeMaûnahmenzur Umset-
zung des Bundestagsbeschlussesvom 13.No-
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vember2003(Bundestagsdrucksache15/2002)
entstanden,und wie setzensie sich im Einzel-
nenzusammen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 9. Juli 2004

Auûer den verwaltungsinternen Personalkostenbei der zuständigen
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung desLandesBerlin sind für die
VorbereitungdesAbrissesdesPalastesder Republik bislangKosten
in Höhe von 22500 Euro für vorbereitende,baufachlicheGutachten
entstanden.Die anfallenden,verwaltungsinternenPersonalkosten sind
nicht weiterspezifizierbar. WeitereKosten für Planungsleistungenfür
den selektivenRückbau fallen erst nach der im Juli 2004vorgesehe-
nenBeauftragungdesausgewähltenIngenieurbürosan.

Für die VorbereitungeinesArchitektenwettbewerbesoder für sonstige
Maûnahmenin diesemZusammenhang sind, auûerden verwaltungs-
internen Personalkosten beim Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und WohnungswesensowiedemBundesamtfür Bauwesenund Raum-
ordnung,bislangKosten in Höhe von 14480 Euro für vorbereitende,
baufachlicheGutachtenangefallen. Die anfallenden,verwaltungsinter-
nenPersonalkosten sindauchhier nicht weiterspezifizierbar.

82. Abgeordneter
Dr. Christian
Ruck
(CDU/CSU)

Wie groû ist die Finanzierungslücke für die
Ausbaumaûnahmen der Bahnstrecke Augs-
burg±München, und wie hochsind die Kosten
eines daraus folgenden partiellen/befristeten
Baustopps?

83. Abgeordneter
Dr. Christian
Ruck
(CDU/CSU)

Stimmt es, dassdie Kosten eines Baustopps
insgesamtrund ein Drittel der fehlendenIn-
vestitionsmittel ausmachen und somit die
FertigstellungdesletztenTeilstücksspäterder
DeutschenBahn AG und damit auch indirekt
dem Bundeshaushaltum ein Drittel teurer
kommt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Juli 2004

Die Gespräche mit der DeutschenBahn AG (DB AG) zur Priorisie-
rung der Bedarfsplanprojektesindderzeitnochnicht vollständigabge-
schlossen.Insofern liegen der Bundesregierung derzeit weder Er-
kenntnissedarübervor, ob sichfür die Ausbaumaûnahmender Bahn-
strecke Augsburg±München eine Finanzierungslücke ergebenwird
nochüberdereneventuelleGröûenordnung.
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84. Abgeordneter
Dr. Christian
Ruck
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
angesichtsder derzeitigen HaushaltslageZu-
satzkostenwie dieseum jedenPreiszu vermei-
densind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Juli 2004

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung,dasshohe Projektab-
bruchkostennach Möglichkeit zu vermeidensind und vertritt diese
Auffassungauchim Hinblick auf die Priorisierungder Ausbauvorha-
ben.

85. Abgeordnete
Dr. Margrit
Wetzel
(SPD)

An wie viel Tagenim Jahr gabesauf der Elbe
durchschnittlich in den vergangenendrei Jah-
ren Wind mit einer Stärke >6 Beaufort (Bft)
und >8 Bft?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 8. Juli 2004

Die Anzahl der Tage(durchschnittlichin den statistischenAnalysen
desDeutschenWetterdienstesder letzten30 Jahre)beträgtan der Un-
ter-und Auûenelbe

ander MessstationCuxhaven
für Windgeschwindigkeiten>6 Beaufort 90Tagepro Jahr
für Windgeschwindigkeiten>8 Beaufort 6 Tagepro Jahr

ander MessstationHamburg-Fuhlsbüttel
für Windgeschwindigkeiten>6 Beaufort 26Tagepro Jahr
für Windgeschwindigkeiten>8 Beaufort 1 Tagpro Jahr.

86. Abgeordnete
Dr. Margrit
Wetzel
(SPD)

Trifft es zu, dassdie Machbarkeitsstudieder
geplanten Elbvertiefung ein Nutzen-Kosten-
Verhältnis(ohneEinbeziehungdesbeschlosse-
nen TiefwasserhafensWilhelmshaven) von ca.
20 aufweist,diessich aber um 75 Prozentauf
ca. 5 reduzierenwürde, wenn Wilhelmshaven
mit einbezogenwird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 8. Juli 2004

Dies trifft nicht zu. Richtig ist, dassim Zuge der Machbarkeitsstudie
einer erwogenen weiteren Fahrrinnenanpassung von Unter- und
Auûenelbeunter Berücksichtigungder Interdependenzeneiner weite-
ren Fahrrinnenanpassungder Auûenweserein Nutzen-Kosten-Ver-
hältnis von 12,0 ermittelt wurde. Sogarbei zusätzlicherBerücksichti-
gungder RealisierungeinesgeplantenTiefwasserhafensin Wilhelms-
havenwürde dasNutzen-Kosten-Verhältnis(NKW) 4,3 betragen.In
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beiden Fällen unterstreichtdas NKV die Bauwürdigkeit des Vorha-
bens.

87. Abgeordnete
Dr. Margrit
Wetzel
(SPD)

Wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie
zur geplantenElbvertiefunggenauereUntersu-
chungenzum Mäandrierungsverhaltender El-
be und zur Beschaffenheit der Deiche vorge-
nommen,und wennja, mit welchemErgebnis?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 8. Juli 2004

Das Mäandrierverhaltender Unter- und Auûenelbeund eineentspre-
chendeBewertungder bisherigenAusbaumaûnahmen ist Gegenstand
von Beweissicherungsprogrammendurch wiederholteund umfangrei-
chetopographischeAufnahmendesgesamtenUntersuchungsgebietes.

Im Rahmender Machbarkeitsstudie für die erwogeneweitereFahrrin-
nenanpassung der Unter- und Auûenelbewurdenin einemhochauflö-
sendenhydro-numerischen Modell der Bundesanstaltfür Wasserbau
die ausbaubedingten¾nderungender maûgebendenTidekennwerte
für die Fahrrinnenanpassungvon Unter- und Auûenelbe ermittelt.
Modelliert wurde das Tiedegeschehen der Elbe im derzeitigenZu-
standsowieim Ausbauzustand, und zwarsowohlfür mittlere Tidever-
hältnisseals auchfür extremeSturmflutbedingungen.Die Ergebnisse
der Modellierungen ergabendurchwegsehr geringeausbaubedingte
¾nderungender Wasserstands- und Strömungsverhältnisse,die bisher
auf kein zusätzlichesMäandrierverhaltengegenüberdem derzeitigen
Zustandschlieûenlassen.Eine Untersuchungder Beschaffenheit der
Deichewar nicht Aufgabeund Gegenstandder Machbarkeitsstudie.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

88. Abgeordneter
Albrecht
Feibel
(CDU/CSU)

Welche und wie viele personenbezogene
Dienstwagen stehendem Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Jürgen Trittin, und seinen Staatssekretären
zur Verfügung, und welcheAntriebskonzepte
(Benzin, Gas, Solarenergie)liegen diesen zu
Grunde?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 9. Juli 2004

Bundesminister JürgenTrittin, den ParlamentarischenStaatssekretä-
rinnen Simone Probst und Margareta Wolf sowie dem beamteten
StaatssekretärRainer Baake stehen jeweils ein personenbezogener
Dienstwagen zur Verfügung. Alle Dienstwagen werden mit Benzin
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betrieben.Es handelt sich um die Modelle Audi A 8 4.2 quattro L
(Bundesminister), Daimler Chrysler S 430 (Parlamentarische Staats-
sekretärin Margareta Wolf) sowie BMW 735i (Parlamentarische
Staatssekretärin SimoneProbstund StaatssekretärRainerBaake).

89. Abgeordneter
Albrecht
Feibel
(CDU/CSU)

Wie viel desBedarfsdesBundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit wird durch erneuerbare Energiengedeckt,
und wie hochist der Anteil der Atomenergie?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 9. Juli 2004

Die LiegenschaftRobert-Schumann-Platz3 in Bonn wird seit dem
1. Januar2004vollständigmit StromauserneuerbarenEnergienbelie-
fert.

Die angemieteteFlächein der LiegenschaftAlexanderplatz 6 in Berlin
wird mit einemStrommixbeliefert,der in Heiz-/Blockheizwerkenaus
Kohle, Erdgasund Öl erzeugtwird.

90. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Treffen Pressemitteilungen zu, wonach im
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit derzeit an einem Ge-
setzentwurfgearbeitetwird, der die Grundlage
für die Einrichtung einesatomarenEndlagers
bis zum Jahr 2030 sein soll (vgl. Nordbayeri-
scherKurier vom 21.April 2004), und wenn
ja, entspricht das Fichtelgebirgeden vom Ar-
beitskreisAuswahlverfahren Endlagerstandor-
te formulierten Voraussetzungen für die Aus-
wahleinesEndlagerstandortes?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 9. Juli 2004

Die Bundesregierung behandeltintensivdie Aspekteder Endlagerung
radioaktiver Abfälle. In diesemZusammenhangwird vom federfüh-
renden Bundesministerium für Umwelt, Naturschutzund Reaktorsi-
cherheiterarbeitet,wie in einemnochdurch denBund festzulegenden
Verfahrenunter Einbeziehungvon Gorlebenein geeigneterStandort
ausgewähltwerdenkann.Dabei werdenauchRegelungenzur Organi-
sationund zur Finanzierungentwickelt.

Ob dasFichtelgebirgedenvom ArbeitskreisAuswahlverfahren Endla-
gerstandorte formulierten Voraussetzungen für die Auswahl eines
Endlagerstandortesentspricht, hat die Bundesregierung nicht geprüft.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierungauf die Kleine
Anfrageder Fraktion der CDU/CSU ¹Planungsstandund Auswirkun-
gen des Ein-Endlager-Konzeptesªin Bundestagsdrucksache15/2908
verwiesen.

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/3609 ± 50±



Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

91. Abgeordnete
Vera
Dominke
(CDU/CSU)

Stellt die Bundesregierung zur Unterstützung
von Berufsausbildungseinrichtungen im Be-
reich der maritimen Berufsausbildung Förder-
mittel zur Ausbildung von Bootsbauernund
Schiffsmechanikern zur Verfügung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Ulrich Kasparick
vom 8. Juli 2004

Die Ausbildung zum Beruf der Schiffsmechanikerin und desSchiffs-
mechanikers findet auf Ausbildungsschiffen, die von der Berufsbil-
dungsstelleSeeschifffahrt e.V. als geeigneteAusbildungsstätten aner-
kannt wurden und in nach Landesrechteingerichteten Schulenstatt.
DieseAusbildungsstättenund schulischenEinrichtungenerhaltenvon
der Bundesregierung keineFördermittel.

Um dem Problem der Überalterung und dem durch Auslagerung
drohendenmassivenKnow-how-Verlust entgegenzuwirken, wird seit
1995 eine von der EG-Kommission genehmigteAusbildungsförde-
rung für die Ausbildungzur Schiffsmechanikerin und zum Schiffsme-
chanikerund Schiffsoffiziersassistentinund Schiffsoffiziersassistenten
durchgeführt.

Die Bundesregierung stellt zum einenFördermittel für den Neubau,
die Modernisierung und die Ausstattungvon überbetrieblichenBe-
rufsbildungsstätten (ÜBS) zur Verfügung. Darüber hinaus wird aus
Mitteln desBundesministeriumsfür Bildung und Forschung(BMBF)
und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
durch dasBundesinstitutfür Berufsbildung(BIBB) und dasBundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Weiterentwick-
lung von ÜBS zu Kompetenzzentren gefördert.

Im Jahr2003sindfür die ÜBS der Handwerkskammer Lübeckin Tra-
vemündefür den BereichBootsbaurund 200000 Euro für Bau-und
Ausstattungsinvestitionen für Fort- und Weiterbildungsmaûnahmen
zur Verfügunggestelltworden.

Darüber hinausplanendasBIBB und BAFA ausMitteln desBMBF
und desBMWA je zu gleichenTeilenfür die Handwerksberufe Boots-
bauerinund Bootsbauerund Segelmacherin und SegelmacherdesMa-
ritimen Kompetenzzentrums der Handwerkskammer Lübeck in Tra-
vemündeweitereinsgesamtrund 530000Euro Fördermittel bereitzu-
stellen.Davon sind 112000 Euro für Investitionenund 424000 Euro
für Personal-und Sachkostenvorgesehen.Insgesamtplant der Bund
sichmit 65Prozentander GesamtfinanzierungdiesesProjetszu betei-
ligen.

Aus Mitteln der Handwerksförderung stellt dasBMWA im Rahmen
der Förderungder beruflichenBildung (überbetriebliche Lehrlingsun-
terweisung)Fördermittel für Auszubildendeim BereichBootsbauerin
und Bootsbauerbereit. Im Jahr 2003wurden61 Kurse mit insgesamt

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/3609± 51±



574Teilnehmerinnenund Teilnehmernmit einemFinanzvolumenvon
55946Euro bezuschusst.

92. Abgeordnete
Vera
Dominke
(CDU/CSU)

Wenn ja, nachwelchenKriterien werdendiese
Fördermittel vergeben,und wennnein,warum
nicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Ulrich Kasparick
vom 8. Juli 2004

Grundlagefür die ÜBS-Förderungsind die ¹Konzeption für die För-
derung der überbetrieblichen beruflichen Ausbildungsstättenª (Bun-
destagsdrucksache11/2824)sowiedasvom BMBF im Juli 2001vorge-
legteneueKonzept zur Förderungder für die Weiterentwicklung von
ÜBS zu Kompetenzzentren und die FördergrundsätzedesBMWA.

Die Kriterien der Förderungsindin der Broschüre¹Planungund För-
derungvon ÜBS und Kompetenzzentrenª desBIBB veröffentlicht.

93. Abgeordneter
Christoph
Hartmann
(Homburg)
(FDP)

In welchemMaûesindnachKenntnisder Bun-
desregierung die abgerufenenMittel aus dem
Programm¹Zukunft Bildung und Betreuungª
unter Berücksichtigung der Antwort auf die
Kleine Anfrageder Fraktion der FDP, Umset-
zungdesInvestitionsprogramms¹Zukunft Bil-
dung und Betreuungª, Bundestagsdrucksache
15/2737(Frage6), tatsächlichfür Neubaumaû-
nahmen verwendet worden, die eine vorher
nicht vorhandeneGanztagsbetreuung ermög-
licht haben,bzw.welcheMittel sindausschlieû-
lich für Renovierungsarbeiten verwendetwor-
den,die keineneuenPlatzkapazitätengeschaf-
fen haben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Ulrich Kasparick
vom 8. Juli 2004

Die Verwaltungsvereinbarung zum Investitionsprogramm ¹Zukunft
Bildung und Betreuungª (IZBB) sieht in Artikel 1 Abs.1 Satz1 eine
Förderung in folgendenFällen vor: Aufbau neuer Ganztagsschulen,
Weiterentwicklung bestehenderSchulenzu Ganztagsschulen, Schaf-
fung zusätzlicherGanztagsplätzean bestehendenGanztagsschulen
sowie qualitative Weiterentwicklung bestehenderGanztagsschulen.
Letzteres kommt vorwiegend für die neuen Länder (einschlieûlich
Berlin) in Betracht. Die Investitionsmittel können unter diesenVo-
raussetzungen für erforderlicheNeubau-,Ausbau-,Umbau-und Reno-
vierungsmaûnahmensowieAusstattungenverwandtwerden.In jedem
Fall ist die SchaffungzusätzlicherGanztagsplätzeerforderlich.
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Die von den Ländern zum Stichtag30.Juni 2004zu übersendenden
Jahresberichte über die Verwendungder Bundesmittel im Jahr 2003
liegennochnicht vollständigvor und werdenzurzeitgeprüft.

94. Abgeordneter
Christoph
Hartmann
(Homburg)
(FDP)

Wie beurteilt die Bundesregierung unter Be-
rücksichtigung der Kritik der Länder Hessen
und Niedersachsen, veröffentlicht im ¹Focusª
vom 14.Juni 2004,bei der essichum die Zah-
len der Ganztagsschulen handelt, die Diskre-
panz in den Angaben zur Schaffung neuer
Ganztagsschulen zwischen der Bundesregie-
rung und denerwähnten Bundesländern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Ulrich Kasparick
vom 8. Juli 2004

Die von der Bundesregierungam 11.Mai 2004als vorläufigeVorha-
benanmeldungender Länder veröffentlichtenZahlenberuhenauf den
Angabender Länder zum Stichtag31.März 2004.Hierbei handelte
essichum die vorläufigenPlanungender Länder.Die inzwischenvor-
liegendenendgültigen Vorhabenanmeldungenzum Stichtag 30.Juni
2004 bestätigen,dassin diesemJahr rund 3000 Schulengefördert
werden,die zusätzlicheGanztagsangeboteeinrichten.

95. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

WelcheInitiativen hat die Bundesregierung im
Zuge der wissenschaftlichen Zusammenarbeit
mit den Staaten Mittelosteuropas im Nach-
gang der EU-Erweiterung in Angriff genom-
men,und welchenMittelansatzplant die Bun-
desregierung in diesemZusammenhang für die
Errichtung des geplantenOsteuropazentrums
für Wirtschaft und Kultur im Haushaltsplan-
entwurf für 2005ein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Ulrich Kasparick
vom 9. Juli 2004

Mit dem BMBF-Programm ¹Internationale Zusammenarbeitin Bil-
dung und Forschung/RegionMittel-, Ost-und Südosteuropaª ermög-
licht die Bundesregierung den neuenEU-Mitgliedsländern und Bei-
trittskandidateneinequalifizierteund systematisierte Zusammenarbeit
unter Öffnung der BMBF-Fachprogramme sowieeine Erleichterung
des Zugangszu EU-Programmen. Gefördert wird die Vorbereitung
von Projekten unter den aktuellenBMBF-Förderprogrammen sowie
unter EU-Programmen. Das Programm ¹Internationale Zusammen-
arbeit in Bildung und Forschung/Region Mittel-, Ost- und Südosteu-
ropaª wurde in einemWorkshopvom 24. bis 25.Juni 2004in Berlin
Regierungsvertretern und Wissenschaftlern aus der Region vorge-
stellt.
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Für dasOsteuropazentrum für Wirtschaft und Kultur sind im Einzel-
plan 12 für 2005keineMittel veranschlagt.Fragender Finanzierung
werdengegenwärtiginnerhalbder Bundesregierung geklärt.

96. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Wie hat sich die Beteiligung der deutschen
Industrie und gerade kleiner und mittlerer
Unternehmen seit der Laufzeit des 6. EU-
Forschungsrahmenprogrammsgegenüberdem
Vorgängerprogramm entwickelt, und welche
Beteiligung hält die Bundesregierung für
das kommende7. EU-Forschungsrahmenpro-
grammfür wünschenswert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Ulrich Kasparick
vom 9. Juli 2004

Im 5. Forschungsrahmenprogramm lag die deutscheBeteiligungins-
gesamtbei 18 Prozent.Circa 36 Prozentdavonentfielenauf Partner
aus der Industrie. Die Bundesregierunghat sich mit den nationalen
Beratungskapazitäten dafür eingesetzt,die deutscheBeteiligung zu
steigern.

Im 6. Forschungsrahmenprogrammliegt die deutscheBeteiligungder-
zeit bei 20 Prozent.Angabenzur Industriebeteiligung liegenhier noch
nicht vor. Es ist wichtigesZiel, mit dem 7. Forschungsrahmenpro-
grammeinestarkeIndustriebeteiligungsicherzustellen.Sowohldie na-
tionaleInnovationsoffensivewie dasErreichender Zielevon Lissabon
und BarcelonaerforderneineangemesseneIndustriebeteiligung.

97. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung die einzel-
nen Förderinstrumentedes5. und 6. EU-For-
schungsrahmenprogramms bezüglich ihrer
Wirksamkeit, und welcheder derzeitigenFör-
derinstrumente sollten für das kommende
7. EU-Forschungsrahmenprogramm gestri-
chenbzw.ergänztwerden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Ulrich Kasparick
vom 9. Juli 2004

Von der Zahl der Projekte her betrachtetwurden auch im 6. For-
schungsrahmenprogrammmehrProjektein dentraditionellenFörder-
instrumentenals in den neuenProjektformen ¹Exzellenznetzeª und
¹Integrierte Projekteª beantragt. Das bestätigt die Richtigkeit der
deutschenHaltung, die bewährtentraditionellen Förderinstrumente
weiteranzubieten.

An denNetworksof Excellencesindwieerwartetvor allemHochschu-
len und Forschungseinrichtungenbeteiligt.Hochschulenübernehmen
hier häufigdie Koordinatorenrolle.
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Zu vermerken ist auch, dassdie früheren Beitrittskandidatenländer
und jetzigenneuenMitgliedstaatender EU an dieserneuenProjekt-
form nochschwachbeteiligtsind.

Die Ausgestaltungder Förderinstrumente ist jedochmitentscheidend
für die Akzeptanzund somit für den Erfolg der Rahmenprogramme.
Die ¹Marimon-Gr uppeª wurde beauftragt,die neuenInstrumente zu
evaluieren.Der Bericht soll demnächstvorgelegtwerden.Im Lichte
diesesBerichteswird die Bundesregierung ihre Position zum Instru-
menteneinsatzim 7. Forschungsrahmenprogrammbestimmen.

Berlin, den16.Juli 2004
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